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A.	 Einführung

Dieser Leitfaden soll Politiker und Legisten anhand von konkreten Beispielen darüber informie-

ren, was die wichtigsten Instrumente der Entbürokratisierung sind, was sie bedeuten, in 

welchen Fällen Bürokratie unnötig ist und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Der Leitfaden 

bildet Falltypen und ermöglicht so eine systemische Herangehensweise, unnötige Bürokratie 

zu erkennen und somit zu vermeiden und abzubauen. Die Auflistung der Instrumente, die sich 

je nach Falltypus wiederholen können, ist nicht abschließend. Ihr Umfang zeigt aber, dass es 

eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, Überbürokratisierung zu erkennen und abzubauen.

Die Idee des Leitfadens geht zurück auf die Studie „Bürokratiefilter für den Gesetzgeber“, 

die Prof. Dr. Winfried Kluth, im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt hat.1 Sie 

befasst sich eingehend mit den Grundlagen und Rahmenbedingungen eines Bürokratiefilters 

und empfiehlt, einen Leitfaden zu erstellen, der im Gesetzgebungsverfahren angewandt 

werden soll. Die vorliegende Handreichung setzt diese Empfehlung um und zeigt modellhaft 

eine Arbeitsgrundlage auf, die zu einem Kulturwandel in der Gesetzgebung sowie Verwaltung 

beitragen kann: Mehr Vertrauen, mehr Eigenverantwortung, mehr Pragmatismus.

Prof. Dr. Kluth unterscheidet zwischen primären, sekundären und tertiären Bürokra-

tielasten. Primär und in der Regel sinnvoll sind solche, die Mitwirkungspflichten im Rahmen 

von Anzeige- und Genehmigungsverfahren betreffen, sekundär und schwer begründbar sind 

solche, die aufgrund von langen und komplizierten Verwaltungsverfahren oder Mehrfachzu-

ständigkeiten Zusatzinvestitionen auslösen. Als tertiär werden Berichtspflichten bezeichnet, 

die Mitwirkungspflichten im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen darstellen. Zum Beispiel 

soll über unternehmerisches Handeln informiert und auf diese Weise ein „Instrument der indi-

rekten Verhaltenssteuerung“2 geschaffen werden (z. B. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz3). 

Der innovative und neue Ansatz, zu dem der Leitfaden anregt, besteht darin, Bürokratie nicht 

mehr aufgrund von anekdotischer Evidenz (Einzelfallschilderungen) und damit fragmentarisch 

abzubauen, sondern den gesamten Rechtsbestand systemisch zu überarbeiten, in dem an 

den Ursachen von Überbürokratisierung angesetzt wird und die Instrumente der Entbürokrati-

sierung (dazu Kapitel C und D) eingesetzt werden. Mithilfe eines KI-basierten Ansatzes (dazu 

Kapitel E) können solche Bürokratielasten flächendeckend identifiziert und bereinigt werden, 

die unter anderem auf Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgern und Unternehmen, 

1	 Abrufbar unter: https://www.familienunternehmen.de/de/publikationen.

2	 BeckOGK/Kleindiek, 01.11.2023, HGB § 289b Rn. 2; Burgi/Habersack Unternehmens ÖffR-HdB/Spießhofer, 2023, 
§ 5 Rn. 16.

3	 Dazu eingehend Udo Di Fabio S. 13 ff. „Implementative Steuerung als politische Lenkung der Unternehmerfreiheit 
– Eine verfassungsrechtliche Analyse am Beispiel aktueller ESG-Regulierung“, 2025, im Auftrag der Stiftung 
Familienunternehmen; abrufbar unter https://www.familienunternehmen.de/de/publikationen.

Zur Studie „Bürokratiefilter für 

den Gesetzgeber – Unnötigen 

Belastungen präventiv begegnen“ 

(2025)

https://www.familienunternehmen.de/de/publikationen
https://www.familienunternehmen.de/de/publikationen
https://www.familienunternehmen.de/de/publikationen/buerokratiefilter-fuer-den-gesetzgeber?id=YgxfQbhpSAYYni67


6

auf einer übertriebenen Einzelfallgerechtigkeit, auf einer Perfektion ohne Berücksichtigung 

von Kosten-Nutzen-Betrachtungen und auf Übererfüllung von EU-Recht beruhen. 

B.	 Was ist Bürokratie? 

Folgt man Max Weber, so ist Bürokratie regelbasiertes Handeln von staatlicher und kom-

munaler Verwaltung. Sie ist ein Kernbestandteil des Rechtsstaats, da andernfalls Willkür, 

Korruption und Unberechenbarkeit herrschen würden.4 Faktisch hat sich dieser sehr positive 

Begriff jedoch seit Jahren ins Gegenteil verkehrt. 

Er hat eine negative Bedeutung erhalten, weil Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 

inzwischen viel zu viele Vorschriften einhalten müssen, die zum Teil auch noch unverständlich 

sind. Sie sind mit zu langen Genehmigungsverfahren konfrontiert. Ferner haben sie es immer 

wieder mit behördlichen Anforderungen zu tun, deren Sinn nicht nachvollziehbar ist und als 

rein formalistisch empfunden wird. Nach Auffassung von 70 Prozent der Familienunternehmen 

stellt die Überbürokratisierung inzwischen den größten Wettbewerbsnachteil dar, noch vor 

den zu hohen Kosten und dem Fachkräftemangel.5

Bei bürokratischen Belastungen unterscheidet der Gesetzgeber zwischen den Bürokratie-

kosten (im eigentlichen Sinn) und dem Erfüllungsaufwand. Die Bürokratiekosten entstehen 

durch sogenannte Informationspflichten, das heißt Vorgaben, nach denen Daten und sonstige 

Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu halten oder zu übermit-

teln sind (§ 2 Abs. 2 S. 2 Normenkontrollratsgesetz). Der Erfüllungsaufwand umfasst den 

gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die durch die Befolgung einer Vorschrift 

bei Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen (§ 2 

Abs. 1 Normenkontrollratsgesetz). Die Bürokratiekosten sind Teil des Erfüllungsaufwands.6

Es kann zwischen ex ante und ex post unterschieden werden. Ex-ante-Maßnahmen zielen 

darauf ab, Bürokratie im Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens durch eine Folgenabschät-

zung von vornherein zu vermeiden. Bei Ex-post-Maßnahmen werden geltende Regelungen 

nachträglich geprüft, um unnötige Bürokratie abzubauen. Der Leitfaden kann sowohl für Ex-

ante-Verfahren als auch für Ex-post-Verfahren eingesetzt werden.

4	 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1980, 5. Auflage, Mohr Siebeck, S. 124 ff.

5	 Der Investitionsstandort Deutschland aus Sicht der Familienunternehmen, Jahresmonitor der Stiftung 
Familienunternehmen, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., 
München 2023, S. V, S. 16.

6	 Leitfaden der Bundesregierung/Nationaler Normenkontrollrat/DESTATIS zur Ermittlung und Darstellung des 
Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, 2025, S. 68.
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Um bei der Heterogenität bürokratischer Anforderungen eine Übersicht zu gewinnen, wird 

Bürokratie typologisiert und klassifiziert (Kapitel C).

Die erste Ebene gliedert sich in Standards, Informationspflichten, Genehmigungsverfah-

ren und komplexe Verwaltungsstrukturen. Die zweite Ebene setzt an normativen Vorgaben 

an, wie Standards erfüllen oder Anträge stellen. Die dritte Ebene differenziert zwischen Ent-

lastungsgraden, ob auf die Bürokratielast gänzlich verzichtet oder sie zumindest abgeschwächt 

werden kann. Schließlich werden 44 Instrumente aufgelistet und auf Beispiele hingewiesen, 

die in Kapitel D näher ausgeführt werden.



C.	 Übersicht der Instrumente der Entbürokratisierung

Bürokratie-

typus

Lösung Instrumente der 

Entbürokratisierung

Beispiel

St
an

da
rd

s

Standards 

erfüllen

Verzicht 1. Abweichung generell ermöglichen Keine Nachweispflichten mit Einzelbelegen

2. Erprobungsparagraph Innovationen in Kindertagesstätten erleichtern

3. Experimentierklausel Abweichungen vom Planungsrecht für den Wohnungsbau

4. Branchenvereinbarung Emissionsfreie Busantriebe für eine saubere Zukunft

5. Schwellenwert erhöhen Höhere Wertgrenzen für Vergabeverfahren

6. Keine Widersprüche zu anderen 

Regelungen

Die Höhe eines Treppengeländers 

7. Eigenkontrolle Betriebliche Beauftragte

8. Kein Gold-Plating Datenschutzbeauftragte 

Vereinfachung 9. Typisierung Gebäudetyp E

10. Prüfintervalle verlängern UVV-Prüfung von Dienstwagen

In
fo

rm
at

io
ns

pfl
ic

ht
en

Anträge stellen Verzicht 11. Genehmigungspflicht streichen Errichtung von Garagen bis zu bestimmter Größe

12. Einschränkung des gesetzlichen 

Anwendungsbereichs

Verzicht auf Umweltverträglichkeitsprüfung

13. Nudging Statt Zigarettenverbot, klare Warnungen 

14. Befristung von Gesetzen/Sunset 

Clauses

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht während der 

Corona-Pandemie

15. Anzeige statt Antrag Wegfall der Genehmigungspflicht für bloße Änderungen 

einer bereits genehmigten Windenergieanlage

Vereinfachung 16. Digitalisierung der Verwaltung Digitales Bauverfahren 

17. Bündelung Kfz-Zulassungen zentral organisieren 

18. Schwellenwert Offenlegung von Jahresabschlüssen kleiner 

Kapitalgesellschaften

19. Bagatellgrenze Bagatellgrenzen bei steuerlichen Nebenleistungen

20. Festbetragsförderung Gründungsstipendien

21. Pauschalierungen Pauschalierung bei der Förderung der Energie- und 

Ressourceneffizienz

22. Keine Schriftform Anmeldung im Handelsregister

23. Keine Präsenzpflicht Notarielle Beglaubigung per Video

Dokumentatio-

nen erstellen

Verzicht 24. Einschränkung des gesetzlichen 

Anwendungsbereichs

Einbeziehung tarifgebundener Unternehmen in das 

Bundestariftreuegesetz

25. Eigenkontrolle Aufzeichnung der täglichen Arbeitszeit bei geringfügig 

Beschäftigten 

26. Keine Detailvorgaben Zielorientierter Arbeitsschutz

27. Praktikabilität Die Lieferkette von Nüssen im Schokoladenkuchen des 

Bäckers

Nachweise 

erbringen

Verzicht 28. Belegvorhalte- statt 

Belegvorlagepflicht

Keine Belegvorlagepflicht bei staatlichen und kommunalen 

Zuwendungsempfängern 

29. Die Daten nur einmal angeben 

(Once Only)

Transparenzregister als neues Vollregister

30. Stichproben statt 

Erfüllungsnachweise

Erfüllungsnachweis bei der Photovoltaikpflicht

Daten melden Verzicht 31. Digitalisierung der Verwaltung Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)

Vereinfachung 32. Aufwandsärmere Alternativlösung Reduzierung der Berichtspflichten bei der 

Außenhandelsstatistik 

Dokumente 

aufbewahren

Vereinfachung 33. Verkürzung von 

Aufbewahrungspflichten

Verkürzung der Aufbewahrungspflichten bei 

Steuerunterlagen



Bürokratie-

typus

Lösung Instrumente der 

Entbürokratisierung

Beispiel

G
en

eh
m

ig
un

gs
ve

rf
ah

re
n

Überlange  

Genehmigungs-

verfahren

Verzicht auf 

Genehmigungs-

erfordernisse

34. Genehmigungsfiktion Baugenehmigung per Fristablauf

35. Verzicht auf weitere 

Genehmigungserfordernisse

Bündelung im Immissionsschutzrecht

Beschleunigung 36. Präklusion Ausschluß von Einwendungen im Bundesbaugesetzbuch 

37. Stichtagsregelung Keine Verzögerung bei Erneuerbare-Energie-Anlagen

38. Privatisierung Übertragung der Kfz-Zulassung auf private 

Kfz-Haftpflichtversicherer 

39. Widerspruchsverfahren  

abschaffen

Wegfall des Widerspruchsverfahrens bei 

Baugenehmigungen

40. Verpflichtende Digitalisierung Ortsübliche Bekanntmachung auch digital

41. Keine Anwesenheitspflicht Online-Verhandlung bei Arbeitsgerichten 

42. Bündelung auf höheren 

Verwaltungsebenen

Verlagerung von Aufgaben an den Landkreis im Bereich 

des Personenstandswesens

43. Bündelung bei zentralen  

Stellen

Bündelung der Anerkennungsverfahren für ausländische 

Fachkräfte

K
om

pl
ex

e 

Ve
rw

al
tu

ng
ss

tr
uk

tu
re

n Neue öffentli-

che Stellen

Verzicht 44. Aufgabenwahrnehmung 

durch vorhandene statt neuer 

Einrichtungen

Verzicht auf eine neue öffentliche Stelle im Entwurf des 

Bundestariftreuegesetzes
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D.	 Beispiele für den Einsatz von 
Entbürokratisierungsinstrumenten 

I.	 Auf Standards verzichten

1.	 Abweichung generell ermöglichen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Keine Nachweispflichten mit 

Einzelbelegen

Der Städtetag Baden-Württemberg 

(BW) hat gemeinsam mit 205 

Kommunen den Antrag nach dem 

Regelungsbefreiungsgesetz BW ge-

stellt, die Landesförderprogramme zu 

vereinfachen und zu vereinheitlichen: 

weg von aufwendigen Einzelbelegen 

und kleinteiligen Nachweispflichten, 

hin zu vertrauensbasiertem Verfah-

ren, das mit Stichprobenprüfungen 

auskommt. 

	� Soll es ermöglicht werden, von bestimm-

ten Regeln (ggf. befristet) abzuweichen?

	� Kann das Regelungsziel mit einfacheren 

Mitteln gleichwohl erreicht werden?

	� Ist die Regelung so ausgestaltet, dass 

sie Ausnahmen oder Abweichungen auf 

klar definierte und befristete Kontexte 

beschränkt?

	� Sollte die Abweichung mit einer forma-

lisierten Evaluation und Rückmeldung 

verbunden werden?

	� Kann sichergestellt werden, dass die 

Beantragung der Abweichungen nicht 

mit einem so hohen Aufwand für die 

Normadressaten verbunden ist, dass sie 

unverhältnismäßig ist?

	� Sind Schutzrechte Dritter (z. B. Um-

welt, Gesundheit, soziale Rechte) trotz 

Abweichung gewahrt? Sind die Rechte 

des Normadressaten an einer Entlastung 

höher zu gewichten als die Schutzrechte 

Dritter?

Regelungsbefreiungs- und Standarder-

probungsgesetze ermöglichen es kommu-

nalen Körperschaften, im Rahmen befristeter 

Pilotprojekte von bestehenden gesetzlichen 

Vorgaben oder Standards abzuweichen. Ziel 

ist es, neue und praxistaugliche Formen der 

Aufgabenerledigung zu erproben, ohne die 

grundlegenden gesetzlichen Aufgaben oder 

Zielvorgaben zu gefährden.

Durch diese gezielten Abweichungen im 

Einzelfall sollen systematisch Entlastungs-

potenziale identifiziert und konkrete 

Vorschläge zur Deregulierung und Bürokra-

tievereinfachung entwickelt werden. Erfolg-

reiche Erprobungen können als Grundlage 

für landesweite gesetzliche Anpassungen 

oder strukturelle Reformen dienen.
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2.	 Erprobungsparagraph

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Innovationen in Kindertagesstätten 

erleichtern

Baden-Württemberg regelt im Rah-

men eines Erprobungsparagraphens 

(§ 11 KiTaG) die Möglichkeit für 

Träger von Kindertageseinrichtungen, 

vom Gesetz und der entsprechenden 

Verordnung befristet abzuweichen 

und neue Modelle zu erproben.

	� Sollte es ermöglicht werden, von einzelnen 

Regelungen eines Gesetzes abzuweichen?

	� Ist die Regelung so ausgestaltet, dass 

sie Ausnahmen oder Abweichungen auf 

klar definierte und befristete Kontexte 

beschränkt?

	� Sind Schutzrechte Dritter trotz Abwei-

chung gewahrt bzw. sind sie gegenüber 

dem Interesse des Normadressaten an 

der regelbefreiten Erprobung geringer zu 

gewichten?

Ein Erprobungsparagraph ist eine gesetz-

liche Bestimmung, die es erlaubt, für einen 

befristeten Zeitraum von bestehenden ge-

setzlichen oder untergesetzlichen Regelun-

gen abzuweichen, um neue Modelle, Verfah-

ren oder Organisationsformen unter realen 

Bedingungen zu erproben. Im Gegensatz zu 

einem Regelbefreiungsgesetz betrifft dieses 

Instrument nicht ganze Aufgabenbereiche, 

sondern nur einzelne Vorgaben.

Ziel ist es, Praxistauglichkeit, Wirksam-

keit und Effizienz alternativer Ansätze zu 

untersuchen, mögliche Engpässe im Vollzug 

zu vermeiden und Impulse für die Weiter-

entwicklung bestehender Regelungen zu 

gewinnen. 

3.	 Experimentierklausel

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Abweichungen zur Förderung des 

Wohnungsbaus

Zur Förderung des Wohnungsbaus 

kann gemäß § 246e Abs. 1 BauGB 

von den Vorschriften des Baugesetz-

buchs abgewichen werden, z. B. von 

Vorgaben des Lärmschutzes.

	� Sollte es ermöglicht werden, von einzel-

nen Regelungen eines Gesetzes abzuwei-

chen?

	� Ist die Erreichung des Regelungszwecks 

grundsätzlich weiterhin gewährleistet?

	� Ist die Regelung so ausgestaltet, dass 

sie Ausnahmen oder Abweichungen auf 

klar definierte und befristete Kontexte 

beschränkt?

	� Sind Schutzrechte Dritter trotz Abwei-

chung gewahrt?

	� Sind die Rechte des Normadressaten an 

einer Entlastung höher zu gewichten als 

die Schutzrechte Dritter?

Unter dem Instrument der Experimentier-

klausel sind Rechtsvorschriften zu verste-

hen, die die befristete Erprobung bestimm-

ter Regelungen oder Ausnahmeregelungen 

unter realen Bedingungen zulassen oder vor-

sehen. Ziel ist es, Innovationen, Verfahren 

oder Technologien praxisnah zu testen, um 

deren Wirksamkeit, Praxistauglichkeit und 

mögliche Auswirkungen besser zu verstehen, 

bevor eine dauerhafte gesetzliche Regelung 

erfolgt.
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4.	 Branchenvereinbarung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Emissionsfreie Busse für eine 

saubere Zukunft

Die Branchenvereinbarung ist Teil des 

Vollzugs der Clean Vehicle Directive 

(CVD) bzw. des Gesetzes über die 

Beschaffung sauberer Straßenfahrzeu-

ge. Sie verpflichtet u. a. öffentliche 

Auftraggeber, bei Fahrzeugbeschaf-

fungen die Mindestquoten von emis-

sionsfreien Fahrzeugen anzuwenden. 

Das SaubFahrzeugBeschG ermöglicht 

den Ländern, Branchenvereinbarun-

gen abzuschließen. Dies erübrigt die 

Einrichtung einer Koordinationsstelle, 

welche die Verrechnung der Gebiete, 

in denen die CVD-Quote übererfüllt 

wird, mit anderen Gebieten, in denen 

die CVD-Quote untererfüllt wird, 

vornehmen würde.

	� Kann mit einer Branchenvereinbarung 

das jeweilige gesetzliche Ziel ebenso 

erreicht werden?

	� Sind bürokratische Anforderungen im Ge-

gensatz zu vertraglichen Vereinbarungen 

zwingend erforderlich, um die Erreichung 

des gesetzlichen Ziels sicherzustellen?

	� Welche Kosten werden für die Wirtschaft 

und die Verwaltung eingespart?

Branchenvereinbarungen sind Selbst-

verpflichtungen von Unternehmen einer 

bestimmten Branche, die Qualitäts-,  

Transparenz- und Verhaltensstandards 

festlegen.

Branchenvereinbarungen können zwischen 

staatlichen Stellen und Branchen(-verbänden) 

geschlossen werden. Diese ermöglichen die 

Erfüllung von gesetzlichen Standards ohne 

die Zwischenschaltung weiterer Kontroll- oder 

Prüfinstanzen. Branchenvereinbarungen  

können darüber hinaus auch als Monitoring-

Instrument eingesetzt werden und so etwaige 

Melde- oder Berichtspflichten ablösen.

5.	 Schwellenwert erhöhen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Höhere Wertgrenzen für 

Vergabeverfahren

Im August 2025 hat die Bundesregie-

rung die Grenzen für Direktvergaben 

von 15.000 Euro auf 50.000 Euro 

angehoben. In einigen Ländern wur-

de die Wertgrenze auf 100.000 Euro 

angehoben. Damit können Aufträge 

für Beschaffungen und Dienstleis-

tungen direkt an Handwerker oder 

Unternehmen vor Ort erfolgen. 

Für Beschaffungen der Bundeswehr 

erhöht der Bund Bauvergaben aus-

schreibungsfrei auf eine Million Euro 

und Beschaffungen auf 443.000 Euro.

	� Ist die Erhöhung von Wertgrenzen 

möglich? 

	� Gibt es konkrete Anlässe für die  

Erhöhung, z. B. aufgrund von Preis-

steigerungen? 

	� Wie hoch wäre die Entlastung der 

Wirtschaft und Verwaltung bei einer 

Erhöhung? 

	� Könnten Vergaben auf Bundesebene auch 

auf 100.000 Euro angehoben werden? 

	� Könnte der Bund die bundesrechtlichen 

Wertgrenzen abschaffen, wie NRW ab 

2026? 

	� Besteht die Gefahr überhöhter Kosten 

bei Beschaffungen, weil kein Wettbewerb 

erfolgt?

Die Anhebung von Schwellenwerten 

bedeutet, dass bestimmte Kriterien (z. B. 

Auftragsvolumen) so angepasst werden, dass 

erst bei Überschreiten dieser Schwelle eine 

Genehmigungspflicht oder ein förmliches 

Verfahren ausgelöst wird.

Die Anhebung von Schwellenwer-

ten erleichtern die Umsetzung von 

Verwaltungsbeschaffungen. 
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6.	 Keine Widersprüche zu anderen Regelungen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Die Höhe eines Treppengeländers

Es gibt Vorgaben, die sich wider-

sprechen, obwohl sie dasselbe Ziel 

verfolgen: Bei einer Absturzgefahr bis 

zu zwölf Meter schreibt das Baurecht 

vor, dass Treppengeländer in einem 

Betrieb mindestens 90 cm hoch 

sein müssen (AVO zur LBO BW, DIN 

18065). Doch die Berufsgenossen-

schaft schreibt eine Mindesthöhe von 

100 cm vor (ArbStättVO). 

Die Vorgaben beziehen sich hier auf 

den exakt gleichen Sachverhalt, und 

zwar die Höhe des Geländers. Noch 

besser der Klassiker: Der Arbeits-

schutz schreibt vor, dass der Boden 

einer Fleischerei mit Noppen zu 

versehen ist, damit er rutschfest ist. 

Hygienevorschriften besagen jedoch, 

dass er glatt sein soll, damit er opti-

mal gereinigt werden kann. Was gilt?

	� In welchen weiteren Rechtsbereichen 

könnten zu demselben Sachverhalt 

aufgrund derselben oder anderer Schutz-

aspekte Regelungen enthalten sein?

	� Welche Vorschriften gibt es zu dem glei-

chen Sachverhalt bereits, ggf. in anderen 

Rechtsbereichen?

	� Wie können Widersprüche vermieden 

werden?

Widerspruchsfrei ist eine Regelung, wenn 

Verhaltensvorgaben in sich und im Verhält-

nis zu anderen Regelungen stimmig sind. 

Die Widerspruchsfreiheit ist ein wesent-

liches Qualitätsmerkmal einer Regelung.  

Sie folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip, aus 

dem sich das Gebot der Einheitlichkeit und 

der Normenklarheit ableiten lässt.

7.	 Eigenkontrolle

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Betriebliche Beauftragte

Die Zahl der betrieblichen Beauf-

tragten, die rechtlich vorgeschrieben 

sind, nimmt seit Jahren zu. Am häu-

figsten wird dabei auf den „Trittlei-

terbeauftragten“ hingewiesen, um 

die Notwendigkeit dieser Vorgaben 

anzuzweifeln.

	� Ist ein betrieblicher Beauftragter notwen-

dig oder liegt es ohnehin im Interesse des 

Unternehmens, das Risiko zu vermeiden 

– auch um die Gefahr einer Haftung zu 

vermeiden?

	� Kann/sollte der betriebliche Beauftragte 

durch die Verpflichtung zur Eigenkon-

trolle ersetzt werden, die lediglich eine 

systemische Überprüfung erforderlich 

machen würde?

	� Hat die Verwaltung überhaupt die  

Personalkapazität, die Verpflichtung zu 

betrieblichen Beauftragten zu überprüfen?

Eigenkontrolle ermöglicht es Unternehmen, 

die Einhaltung von Verpflichtungen durch 

eigenes Personal vorzunehmen. Behördliche 

Kontrollen werden dann obsolet oder können 

stark eingeschränkt werden.

Bei Schutzzielen, die nicht Leib oder  

Leben betreffen, sollte mithilfe eines risiko-

basierten Ansatzes auf die Ernennung eines 

Beauftragten verzichtet werden. In allen 

anderen Fällen dürfte die Verpflichtung zur 

Eigenkontrolle ausreichen.
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8.	 Kein Gold-Plating

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Datenschutzbeauftragte

Die Datenschutzgrundverordnung 

der Europäischen Union (DSGVO) 

schreibt keine Datenschutzbeauftrag-

ten in Unternehmen vor, sofern deren 

Kerntätigkeit nicht in der Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten 

liegt. Das deutsche Bundesdaten-

schutzgesetz verlangt generell einen 

Datenschutzbeauftragten ab 20 

Mitarbeiter.

	� Enthält das geltende Recht oder ein 

Gesetzentwurf eine Übererfüllung von 

EU-Recht? 

	� Gibt es zwingende Gründe für die Überer-

füllung (Gold-Plating) oder könnte, um 

Wirtschaft und Verwaltung zu entlasten, 

darauf verzichtet werden?

	� Welche weiteren Regelungen des „Gold-

Plating“ für Unternehmen könnten 

korrigiert werden?

Gold-Plating beschreibt Fälle, in denen 

der nationale Gesetzgeber im Rahmen der 

Umsetzung einer Richtlinie den Adressaten 

einer nationalen Vorschrift Verpflichtungen 

auferlegt, die in der Richtlinie selbst nicht 

festgelegt sind.

Auf weitergehende Regelungen und Anforde-

rungen sollte verzichtet werden. Es schwächt 

die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der 

Europäischen Union, wenn in Deutschland 

ein „Gold-Plating“ von EU-Regelungen 

vorgenommen wird.7 

7	 Anlagenkonvolut zum Wortprotokoll 90. Sitzung des Rechtsausschusses am 21.02.2024.
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II.	 Standards vereinfachen

9.	 Typisierung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Gebäudetyp E

Senkung der Baukosten im  

Wohnungsbau durch Gebäudetyp E 

(Ergänzung der §§ 650a ff. BGB). 

Dadurch soll einfaches, kostengüns-

tiges und experimentelles Bauen 

ermöglicht werden. Der Begriff der 

„anerkannten Regeln der Tech-

nik“ soll konkreter gefasst und 

somit erreicht werden, dass reine 

Komfort-Standards im Allgemeinen 

nicht als „anerkannte Regeln der 

Technik“ gewertet werden. Es soll in 

Verträgen zwischen fachkundigen 

Unternehmern die Abweichung von 

„anerkannten Regeln der Technik“ er-

leichtert werden. Schließlich soll ein 

Abweichen von „anerkannten Regeln 

der Technik“ nicht mehr automatisch 

ein Sachmangel sein.

	� Auf welche Baunormen kann eine Typen-

genehmigung ausgeweitet werden, ohne 

Aspekte wie Sicherheit zu gefährden?

	� Welche Mindestinformationen muss der 

Leistungserbringer dem Auftraggeber 

liefern, wenn Gebäudetyp E zur Anwen-

dung kommt? 

	� Wie kann die Regelung auch mit tech-

nischen Bestimmungen der Länder 

verknüpft werden?

Typisierung bedeutet, dass gleichartige 

oder als vergleichbar angesehene Sach-

verhalte auf einen „Typus“ zurückgeführt 

werden können. Für diesen als typisch 

angesehenen Sachverhalt werden rechtliche 

Regelungen entwickelt, die dann auf die 

typengleichen Fälle angewendet werden 

und die Anwendung des Gesetzes für die 

Normadressaten, wie die Wirtschaft und die 

Verwaltung, vereinfachen.8 

8	 BMJV Pressemitteilung Nr. 7/2025 vom 20.11.2025 zum Gebäudetyp E.
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10.	 Prüfintervalle verlängern

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

UVV-Prüfung von Dienstwagen

Zusätzlich zu den normalen Haupt-

untersuchungen (sog. TÜV-Prüfung), 

die alle zwei Jahre durchgeführt 

werden müssen, verlangen Berufs-

genossenschaften (BG) mit Hinweis 

auf den Arbeitsschutz zusätzlich eine 

jährliche UVV-Prüfung (Unfallverhü-

tungsvorschriften). Der Gesetzgeber 

hat die BGen ermächtigt, Vorschrif-

ten zur Verhütung von Arbeitsunfäl-

len zu erlassen. Er hat ihnen damit 

auch einen Freibrief erteilt, jeden 

„normalen“ Dienstwagen engma-

schig kontrollieren zu lassen. In den 

meisten Fällen handelt es sich bei 

Dienstwagen um neuwertige Fahr-

zeuge. Nach wenigen Jahren werden 

die Fahrzeuge gewechselt. Da jeder 

Arbeitgeber ohnehin die Pflicht hat, 

die Wagennutzer einzuweisen, würde 

es ausreichen, den Fahrer damit zu 

beauftragen, mit einer Sichtkon-

trolle das Fahrzeug auf Schäden zu 

überprüfen. 

	� Sind Prüfungen durch staatlich zugelas-

sene Stellen notwendig oder kann der 

Staat die Sicherstellung von bestimmten 

Anforderungen an Gegenstände der 

Eigenverantwortung des Eigentümers 

überlassen?

	� Wenn Prüfungen durch eine staatlich 

anerkannte Prüforganisation notwendig 

erscheinen, welche Prüfintervalle sind 

zwingend notwendig, die einen Ausgleich 

von Sicherheitsbelangen und Zeit- bzw. 

Kostenaufwand des Eigentümers (hier des 

Kfz-Halters) darstellen? 

	� Was ergibt die Kosten-Nutzen-Analyse? 

Prüfintervalle legen fest, wie häufig Prü-

fungen, Inspektionen oder Kalibrierungen 

an Prüfmitteln, Maschinen, Produkten oder 

Prozessen erfolgen, um Qualität, Sicherheit 

und Konformität zu gewährleisten. 

Im Rahmen der Entbürokratisierung stellt 

sich insb. die Frage, ob Prüfintervalle  

verlängert werden können, um Kosten und 

Zeit zu sparen.
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III.	 Auf die Antragstellung verzichten

11.	 Genehmigungspflicht streichen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Garagen

In manchen Bundesländern sind 

Garagen bis zu 50 m2 Grund-

fläche und 3 m mittlere Wandhöhe 

genehmigungsfrei.

	� Ist die Anlage so risikobehaftet, dass der 

Staat sie präventiv kontrollieren muss?

	� Welche Rechtsgüter könnten beeinträch-

tigt werden? Leben, Gesundheit, Umwelt, 

Eigentum, öffentliche Sicherheit, Nach-

barschaftsrechte?

	� Können Betreiber die Anforderungen 

selbstverantwortlich und rechtssicher 

erfüllen, ohne dass eine Behörde dies 

prüfen muss?

	� Lässt sich die Sicherheit durch nachge-

lagerte Kontrollen gewährleisten (Stich-

proben, systemische Überwachung)?

	� Wie wahrscheinlich ist ein Schadens-

eintritt?

	� Wie groß wäre der mögliche Schaden?

	� Handelt es sich um ein hochrisikoreiches 

oder niedrigrisikoreiches Vorhaben?

	� Gibt es besonders gefährliche Betriebs-

stoffe (z. B. explosionsgefährlich, wasser-

gefährdend, immissionsintensiv)? 

Genehmigungsfreiheit ist ein gesetz- 

geberisches Instrument des Bürokratie-

abbaus, bei dem für bestimmte Vorhaben 

oder Anlagen bewusst auf ein präventives 

Verwaltungsverfahren verzichtet wird. Das 

heiß: Es ist weder eine vorherige behördliche 

Erlaubnis noch eine materielle Prüfung vor 

Durchführung erforderlich. Die Entschei-

dung, ob und wie die Anlage errichtet oder 

betrieben werden darf, wird den Norm- 

adressaten in eigener Verantwortung 

überlassen.

Trotz Wegfalls des Verfahrens bleiben alle 

materiellen Anforderungen des Fachrechts 

(Sicherheits-, Umwelt-, Bau-, Arbeitsschutz- 

oder Techniknormen) verbindlich. Die 

Einhaltung wird nicht präventiv, sondern 

repressiv bzw. anlassbezogen kontrolliert. 

Damit verzichtet der Gesetzgeber auf eine 

vorgelagerte Kontrolle zugunsten einer 

nachgelagerten. Auf diese Weise werden 

Verwaltungsaufwand, Verfahrenskosten und 

Wartezeiten reduziert, ohne das Schutz-

niveau materiell abzusenken.
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12.	 Einschränkung des gesetzlichen Anwendungsbereichs

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Verzicht auf die Umweltverträg- 

lichkeitsprüfung 

Verzicht, sofern bereits eine strategi-

sche Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) für die übergeordnete Planung 

durchgeführt wurde. Dies gilt jedoch 

nur, wenn es sich um beschleunigungs-

relevante Projekte (z. B. Wind- und 

Solarenergieanlagen an Land) handelt 

und die EU-Vorgaben dies erlauben. 

Eine Nachholung der UVP kann unter 

Umständen entfallen, wenn dies 

zur Beschleunigung des Ausbaus 

erneuerbarer Energien erforderlich ist 

und zusätzliche Minderungs- oder Aus-

gleichsmaßnahmen ergriffen werden.

	� Kann auf eine UVP verzichtet werden?

	� Spricht EU-Recht zwingend dagegen?

	� Können übergeordnete Prüfverfahren 

bei Infrastrukturmaßnahmen Einzelprü-

fungen entbehrlich machen? 

	� Könnten Bundes- oder Landesfach- 

planungen strategische Infrastruktur-

projekte erleichtern, z. B. Stromtrassen, 

Versorgungsinfrastruktur oder auch 

Verkehrstrassen?

Den gesetzlichen Anwendungsbereich 

einzuschränken bedeutet, dass die Zahl der 

Normadressaten eingeschränkt wird.

Die Einschränkung hat zur Folge, dass  

weniger Verfahren, weniger Prüfaufwand 

bzw. weniger Meldepflichten verursacht  

werden. Dabei kommt es auf die Gefahren-

prognose an. Der entscheidende Maßstab ist: 

Die ausgeschlossenen Fälle müssen niedrig-

risikobehaftet sein.

Es darf keine erhebliche Gefahr für Leben, 

Gesundheit, Umwelt, öffentliche Sicherheit 

entstehen.

Eine nachgelagerte Kontrolle (Stichproben, 

Aufsicht) reicht aus.

13.	 Nudging

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Statt Zigarettenverbot, klare 

Warnungen

Es besteht kein Zigarettenverbot, 

aber gut sichtbare Warnhinweise auf 

gesundheitliche Beeinträchtigungen 

werden auf Zigarettenschachteln 

angebracht.

	� Kann auf die gesetzliche Vorgabe verzich-

tet werden? Würden Hinweise ausreichen, 

um das gewünschte Verhalten zu errei-

chen? Kann auf die Eigenverantwor-

tung des Einzelnen vertraut und gezählt 

werden, weil das politische Ziel – hier die 

Gesundheit des Einzelnen – im Interesse 

des Normadressaten ist?

	� Ist der gut sichtbare Warnhinweis und die 

fehlende gesetzliche Verpflichtung ange-

messener in Hinblick auf die Grund-

rechtsbeeinträchtigung des Einzelnen?

Nudging beschreibt eine Form der staat-

lichen Steuerung, bei der das Verhalten 

von Adressaten durch gezielte, psycholo-

gisch wirksame Anstöße in eine bestimmte 

Richtung gelenkt werden soll – ohne Gebote 

und Verbote. Es handelt sich dabei um eine 

subtile Lenkungswirkung, die Entscheidungs-

architekturen verändert, um bestimmte Ver-

haltensweisen wahrscheinlicher zu machen.
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14.	 Befristung von Gesetzen/Sunset Clauses

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Aussetzung der Insolvenz-

antragspflicht während der 

Corona-Pandemie

Zur Abmilderung der Auswirkun-

gen staatlicher Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie 

wurde die Insolvenzantragspflicht 

durch den Gesetzgeber teils bis zum 

30.04.2021 temporär ausgesetzt 

(Art. 1 SanInsKG). 

	� Ist eine Befristung des Gesetzes oder 

einzelner Regelungen möglich?

	� Ist sichergestellt, dass eine formalisierte 

Evaluierung des Gesetzes bzw. der befris-

teten Regelungen durch eine unabhängi-

ge Stelle erfolgen soll?

Die Befristung von Gesetzen bietet sich 

insb. bei außergewöhnlichen Situationen 

an, wenn sachliche Gründe für eine zeitliche 

Begrenzung bestehen, etwa bei Haushaltsge-

setzen. Sie kommen als politisches Kompro-

missinstrument bei umstrittenen Rechtsak-

ten, bei Versuchsgesetzen zur Regulierung 

neuer Technologien oder bei Notstandsge-

setzen, die in die Grundrechte eingreifen, 

zum Einsatz.

Sunset-Clauses sind Bestimmungen in 

Rechtsvorschriften, die dazu führen, dass 

diese Vorschriften nach einer bestimmten 

Zeit ihre Gültigkeit verlieren, sofern keine 

explizite Entscheidung getroffen wird, die 

Vorschrift in ihrer ursprünglichen oder einer 

veränderten Form beizubehalten.

15.	 Anzeige statt Antrag

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Wegfall der Genehmigungs-

pflicht für bloße Änderungen 

einer bereits genehmigten 

Windenergieanlage

Im Rahmen der Genehmigungspflicht 

nach dem Bundesimmissionsschutz-

gesetz (BImSchG) sehen sich An-

tragsteller regelmäßig mit umfang-

reichen behördlichen Prüfverfahren 

konfrontiert. Der Anwendungsbereich 

des Anzeigeverfahrens nach § 15 

BImSchG könnte/sollte auch auf alle 

nicht förmlichen Genehmigungsver-

fahren erweitert werden.

	� Kann auf das Genehmigungserfordernis 

verzichtet und stattdessen eine Anzeige-

pflicht vorgesehen werden?

	� Sind zwingend notwendige Kontrollmög-

lichkeiten auch bei einem Anzeigeverfah-

ren gegeben?

	� Bestehen bereits andere gesetzliche 

Kontrollinstrumente?

Anzeige statt Antrag bezeichnet den  

Verzicht auf ein förmliches Genehmigungs-

verfahren und ersetzt es durch ein Anzeige-

verfahren, wenn ein Vorhaben oder eine  

Anlage keine oder nur unerhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf Rechtsgüter 

wie Umwelt, Gesundheit oder Sicherheit 

erwarten lassen. 
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IV.	 Die Antragstellung vereinfachen

16.	 Digitalisierung der Verwaltung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Digitales Bauverfahren

In mehreren Bundesländern wird 

das Bauverfahren elektronisch über 

eine Onlineplattform abgewickelt. 

Dazu gehören landeseinheitliche 

digitale End-to-End-Lösung, d. h. 

alle Verfahrensschritte – von der 

Antragsstellung, über die Beteiligung 

von Behörden, die Bearbeitung des 

Vorgangs bis hin zur Bekanntgabe 

der Entscheidung erfolgen vollstän-

dig digital. Die Plattformlösung er-

möglicht, dass Bauherr, Bauamt und 

alle anderen betroffenen Behörden 

direkt, gleichzeitig und transparent 

am Antrag arbeiten können.

	� Ist bei der Verwaltungsdienstleistung der 

Zugang zu einer Onlineplattform für die 

digitale Antragstellung für alle Akteure 

gewährleistet? 

	� Wird eine digitale Identifizierung oder 

Authentifizierung angeboten, z. B. über 

die eID oder ein zentrales Nutzerkonto?

	� Kann der Antrag vollständig digital und 

medienbruchfrei bearbeitet werden?

	� Werden durch die Digitalisierung nach-

weislich Bearbeitungszeiten reduziert 

oder Verfahrensschritte vereinfacht?

	� Ist eine einheitliche Lösung für eine 

oder mehrere Anwendungen im Einsatz? 

	� Wird der digitale Antragsprozess regel-

mäßig evaluiert?

Im Rahmen der Digitalisierung der Ver-

waltung sollen Anträge vollständig digital 

gestellt und bearbeitet werden können – von 

der Antragstellung über die Kommunikation 

mit der Behörde bis hin zur Entscheidung. 

Ziel ist ein durchgängig medienbruchfreier 

Prozess, der auf standardisierte Verfahren 

setzt, behördliche Ressourcen schont und 

Antragstellenden eine einfache, verständ-

liche und zügige Abwicklung ermöglicht.

Beispielsweise existiert in den Nieder-

landen ein zentrales Portal für zahlreiche 

Onlinedienste (Einreichen der Steuererklä-

rungen, den Zugang zu Gesundheitsdiens-

ten, Änderung der Adresse, Beantragung 

von Sozialleistungen, Verwaltung von 

Studienfinanzierungen). 

17.	 Bündelung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Kfz-Zulassungen zentral 

organisieren

Die Kfz-Zulassung ist eine hoheitliche 

Verwaltungsleistung, die auf höherer 

Verwaltungsebene gebündelt werden 

kann. Sie wird bisher von ca. 400 

Hauptstellen und 300 Nebenstellen 

der örtlichen Zulassungsstellen in 

den Kommunen erbracht. Im Zuge 

der Digitalisierung und Einführung 

der „I-KFZ“-Software könnte eine 

Bündelung auf Bundesebene z. B. 

beim Kraftfahrtbundesamt erfolgen.

	� Kann die Verwaltungsdienstleistung, mit 

der Bundesrecht vollzogen wird, statt von 

Kommunen erbracht zu werden, gebündelt 

werden? 

	� Kann die Fachkompetenz bei Bündelungen 

besser gewährleistet werden? 

	� Handelt es sich um End-to-End digitali-

sierte Verwaltungsverfahren mit gebun-

denen Entscheidungen? Hat bzw. hätte 

die Kommune also keinen Gestaltungs-

spielraum?

	� Geht eine Identifikation des Bürgers mit 

dem Rathaus verloren, wenn Aufgaben 

dieser Art auf höherer Ebene gebündelt 

werden?

Bündelungen von Verwaltungsebenen ist 

ein Reformprinzip, das Verwaltungen effizi-

enter gestalten kann, indem Aufgaben und 

Zuständigkeiten auf einer höheren Ebene 

zusammenfasst werden.

Als Bündelungsformen gibt es die räumliche, 

fachliche oder die funktionale Bündelung. 

Dieses Beispiel steht für eine fachliche 

Bündelung.

	� Räumlich: geografische Zusammenfüh-

rung des Vollzugs für eine ausgewählte 

(Teil-)Leistungen

	� Fachlich: gemeinsame Erbringung von 

inhaltlich homogenen (Teil-)Leistungen

	� Funktional: gemeinsame Erbringung von 

Querschnittsleistungen
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18.	 Schwellenwert

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Kleine Kapitalgesellschaften

Kapitalgesellschaften haben die 

Pflicht, ihren Jahresabschluss 

offenzulegen (§ 325 HGB). Kleine 

Kapitalgesellschaften die mindestens 

zwei der drei folgenden Merkmale 

nicht überschreiten: 7.500.000 Euro 

Bilanzsumme, 15.000.000 Euro 

Umsatzerlöse in den zwölf Mona-

ten vor dem Abschlussstichtag, im 

Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeitneh-

mer, haben nur die Bilanz und den 

Anhang zu übermitteln (§ 267 HGB). 

	� Kann das Ziel der Offenlegung (Transpa-

renz, Markt- und Gläubigerschutz) durch 

die vereinfachte Offenlegungspflicht 

gleichwohl erreicht werden?

	� Wie hoch ist der Entlastungseffekt durch 

die Anhebung des Schwellenwerts?

	� Gibt es alternative Maßnahmen oder 

Anpassungen, die die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Offenlegung 

auch bei kleineren Kapitalgesellschaften 

erhöhen könnten?

Vereinfachungen mithilfe von Schwellen-

wertanhebungen dienen dazu, den Verwal-

tungsaufwand von Normadressaten, hier von 

kleineren Unternehmen, zu reduzieren,  

indem nur Unternehmen, die bestimmte 

Größenkriterien überschreiten, mit umfas-

senden Offenlegungs- und Berichtspflichten 

belastet werden. Kleinere Unternehmen 

werden – auch zur Wahrung der Verhältnis-

mäßigkeit – von komplexeren Anforderun-

gen befreit.

19.	 Bagatellgrenze

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Bagatellgrenzen bei steuerlichen 

Nebenleistungen

Das Bundesministerium der Finanzen 

kann per Rechtsordnung bestimmen, 

dass steuerliche Nebenleistungen 

und Steuern dann nicht festgesetzt 

werden, wenn der festzusetzende 

Betrag eine bestimmte Höhe nicht 

übersteigt.

So wurde z. B. der Nachweis von 

Spendenbescheinigungen auf 

300 Euro heraufgesetzt – mit erheb-

lichen Erleichterungen für Spender.

	� Wieviel Bürokratiekosten sparen die  

Normadressaten mithilfe der Bagatell-

grenze (Wirtschaft, Bürger, Verwaltung) 

ein? 

	� Wie hoch ist das Risiko des Missbrauchs 

bei Einführung einer Bagatellgrenze/wie 

lässt es sich einschränken?

	� Können Bagatellgrenzen insb. für steu-

erliche Nachweispflichten noch weiter 

angehoben werden?

Bagatellgrenzen sind vereinfachende 

Schwellenwerte, die geringfügige Vorgänge 

von bestimmten gesetzlichen oder adminis-

trativen Pflichten befreien, um unverhältnis-

mäßigen Bürokratieaufwand zu vermeiden.

Monetäre Bagatellgrenzen sollten kontinu-

ierlich angehoben werden, um der Kosten-

steigerung durch Inflation oder Tarifsteige-

rungen Rechnung zu tragen. 
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20.	 Festbetragsförderung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Gründungsstipendien

Festbetragsförderungen werden bei 

Gründungsberatungen im Rahmen 

von Existenzgründungsstipendien 

in Höhe von 10.000 Euro für eine 

Einzelgründung gewährt.

	� In welchen Förderbereichen wären Fest-

betragsförderungen möglich?

	� Gibt es Erkenntnisse, ob Festbetrags-

förderungen zu Missbrauch von Förderun-

gen führen bzw. wie lässt sich dieser von 

vornherein einschränken?

	� Wie hoch sind die Einsparung der  

Bürokratiekosten auf Seiten der  

Zuwendungsempfänger und auf Seiten 

der Verwaltung, wenn statt einer Anteils-

finanzierung in Form eines Festbetrags 

gefördert wird?

Festbetragsförderung ist ein Förder- 

instrument, bei dem für bestimmte  

Leistungen, Projekte oder Vorgänge ein 

fester maximaler Förderbetrag ausgezahlt 

wird. Die Förderung erfolgt bis zur Höhe der 

tatsächlich nachgewiesenen förderfähigen 

Kosten, maximal jedoch bis zum Festbe-

trag. Sie vereinfachen die Antragsstellung 

bei Förderprogrammen. Es bedarf keiner 

detaillierten Kostenaufschlüsselung und vor 

allem keiner Einzelnachweise nach erfolgter 

Förderung.

21.	 Pauschalierungen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Pauschalierung bei der För-

derung der Energie- und 

Ressourceneffizienz

Pauschalierungen werden in einigen 

Förderprogrammen vorgenommen. 

So wird z. B. die Bundesförderung 

der Maßnahmen zur Energie- und 

Ressourceneffizienz in kleinen  

Unternehmen mit 60 Prozent und 

max. 50.000 Euro ausgereicht.

	� Kann bei einem Förderprogramm die 

Zuwendung pauschaliert werden?

	� Was ergibt der Bürokratiekostenvergleich 

einer Anteilsfinanzierung gegenüber 

einer Pauschalierung beim Zuwendungs-

empfänger und bei der Förderverwaltung?

	� Gibt es Erkenntnisse, ob Pauschalierun-

gen zu Missbrauch von Fördermitteln 

geführt haben bzw. was könnte man 

jeweils dagegen tun?

Bei Pauschalierungen bei Förderpro-

grammen müssen bestimmte förderfähi-

ge Kosten oder Leistungen nicht einzeln 

nachgewiesen und abgerechnet werden. Die 

Förderung wird anhand von standardisierten 

Pauschalen (z. B. Prozentsätzen wie 10 Pro-

zent Gemeinkosten auf Personalkosten oder 

Einheitssätzen wie Betrag pro Teilnehmer) 

berechnet. Sie vereinfachen Antragsverfah-

ren sowohl für den Zuwendungsempfänger 

als auch für den Zuwendungsgeber. Auch 

lassen sich Förderprogramme hinsichtlich 

ihrer Inanspruchnahme einfacher evaluieren.
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22.	 Keine Schriftform

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Anmeldung im Handelsregister

Die Schriftform für die Anmeldung 

zur Eintragung im Handelsregister ist 

durch eine elektronische Anmeldung 

(§ 12 HGB) ersetzt worden.

	� Erfüllt die Schriftform im konkreten Fall 

Beweis- oder Warnzwecke, die auch 

auf andere Weise (z. B. digital) erreicht 

werden können? 

	� Sind alternative Sicherungsmechanis-

men vorhanden (z. B. digitale Identifika-

tion, Zwei-Faktor-Authentifizierung)? 

	� Kann der gesamte Antragsprozess digital 

medienbruchfrei durchlaufen werden?

Gesetzliche Schriftform-Erfordernisse  

können grundsätzlich durch die elektroni-

sche Form oder die Textform (§ 126b BGB) 

ersetzt werden, sofern der Gesetzgeber den 

Zweck der Regelung weiterhin sicherstellen 

kann (z. B. Nachweisbarkeit, Authentizität, 

Warnfunktion). Die Einhaltung der  

Authentifizierungsfunktion kann im Rahmen 

einer (meist digitalen) Antragstellung ohne 

Schriftform z. B. durch den eAusweis sicher-

gestellt werden. Im Rahmen einer digitalen 

Verwaltungstransformation ist auf alternative 

Sicherungsmittel zurückzugreifen. 

23.	 Keine Präsenzpflicht

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Notarielle Beglaubigung per Video

Aufgrund von EU-Vorgaben wurden 

die gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen für die notarielle Beglaubigung 

mit Hilfe von Videokommunikation 

geschaffen. 

Ebenso können viele Planungs- und 

Beteiligungsverfahren heute bereits 

hybrid oder vollständig digital 

durchgeführt werden, u. a. durch 

Videokonferenz-Erörterungstermine, 

digitale Öffentlichkeitsbeteiligung, 

elektronische Bekanntmachungen 

und Onlinekonsultationen.

	� Können Präsenzpflichten durch die Video-

kommunikation ersetzt werden?

	� Bedarf es dazu besonderer Authentifi-

zierungsmittel, wie den eAusweis?

	� Kann der gesamte Antragsprozess digital 

durchlaufen werden – ohne Ausdruck, 

Scan oder postalische Zusendung?

	� Werden im Verfahren die Interessen 

aller Beteiligten auch ohne persönliche 

Begegnung angemessen berücksichtigt 

und geschützt?

	� Sind technische Hilfsmittel und digitale 

Zugänge für alle Beteiligten barrierefrei 

und einfach zugänglich?

Eine Präsenzpflicht kann durch Online-

formate oder Videokommunikation 

ersetzt werden, wenn der Gesetzgeber dies 

ausdrücklich zulässt und wenn Authentizität, 

Identifikation, Verfahrenssicherheit und 

Öffentlichkeit weiterhin gewährleistet sind. 

Die Präsenzpflicht dient vor allem dazu, die 

Identität der Personen sicherzustellen, die 

Authentizität von Unterschriften zu gewähr-

leisten und einen unmittelbaren Austausch 

zu ermöglichen. 

Die Einführung von sicheren Technologien, 

wie der Videokommunikation und elektroni-

scher Signaturen, macht die Präsenzpflicht 

zunehmend obsolet.

Estland sieht die „e-Marriage“ und „e-

Divorce“ vor, welche es Paaren ermöglicht, 

online über das elektronische Bevölkerungs-

register einen Heirats- oder Scheidungsan-

trag zu stellen. 
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V.	 Auf Dokumentationspflichten verzichten

24.	 Einschränkung des gesetzlichen Anwendungsbereichs

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Einbeziehung tarifgebundener 

Unternehmen in das 

Bundestariftreuegesetz

Bei dem vom Bundeskabinett im 

August 2025 beschlossenen Bundes-

tariftreuegesetz sollen öffentliche 

Aufträge nur noch an Unternehmen 

vergeben werden, die nachweisen, 

dass sie tarifvertragliche Arbeitsbe-

dingungen einhalten. Diesen Nach-

weis haben nicht nur Unternehmen 

zu erbringen, die nicht tarifgebunden 

sind, sondern auch solche, die tarif-

gebunden sind. Auf die gesetzliche 

Einbeziehung auch tarifgebundener 

Unternehmen könnte verzichtet 

werden.

	� Wer sollte in den Normadressatenkreis 

einbezogen werden, um dem Regelungs-

ziel gerecht zu werden?

	� Gibt es Adressatengruppen, die den  

Kern der Zielgruppe bilden, der mit dem 

Gesetzesziel erreicht werden soll und 

solche, die nicht dazu gehören?

	� Ist die Verhältnismäßigkeit zwischen den 

Kosten, die bei den Normadressaten 

durch die gesetzliche Verpflichtung 

entstehen und dem Nutzen, dass das 

Gesetzesziel auf diese Weise erst oder 

deutlich besser erreicht werden kann, 

gewahrt?

Die Einschränkung des Anwendungs- 

bereichs eines Gesetzes ist ein wichtiges 

Instrument der Entbürokratisierung, weil  

sie die Zahl der betroffenen Fälle, die  

Komplexität der Vorschriften und den  

Verwaltungsaufwand reduziert. Der  

wichtigste Anwendungsfall ist die Regelung 

eines Schwellenwerts.

Bei der Frage, welche Adressatengruppen 

in den Anwendungsbereich eines Gesetzes 

mit entsprechenden Bürokratiebelastungen 

einbezogen werden, ist u. a. zu prüfen: 

	� Einhaltung des Verhältnismäßigkeits-

prinzips;

	� Die Maßgabe der aufwandsschonendsten 

Lösung;

	� Wahrung des Eigentumsrechts, d. h. der 

unternehmerischen Freiheit
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25.	 Eigenkontrolle

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Aufzeichnung der täglichen 

Arbeitszeit bei geringfügig 

Beschäftigten

Unternehmen, darunter auch Hand-

werksbetriebe wie Bäckereien und 

Metzgereien, müssen jede Woche die 

tägliche Arbeitszeit ihrer gering-

fügig Beschäftigten aufzeichnen, 

obwohl Arbeitgeber bereits nach 

dem Arbeitszeitgesetz verpflichtet 

sind, Überstunden der Arbeitnehmer 

aufzuzeichnen (§ 16 Abs. 2 ArbZG). 

Kritisiert wird vor allem, dass diese 

Dokumentationspflicht auch dann 

gilt, wenn die Beschäftigten vertrag-

lich feste, gleichbleibende Arbeits-

zeiten haben (z. B. jeden Montag von 

8:00 bis 12:00 Uhr). 

	� Welchen Zweck hat die Dokumentations-

pflicht?

	� Welche Bürokratiekosten verursacht die 

Anforderung?

	� Hat der Unternehmer ein Eigeninteresse 

an der Dokumentation?

	� Besteht aufgrund anderer gesetzlicher 

Vorschriften bereits dieselbe Verpflich-

tung?

	� Ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip ge-

wahrt, d. h. stehen die Bürokratiekosten 

in einem angemessenen Verhältnis zu 

dem Nutzen, den der Gesetzgeber mit der 

Dokumentationspflicht erreichen will?

	� Sollte aus mittelstandspolitischen Gründen 

ein Schwellenwert vorgesehen werden?

Außerhalb von Genehmigungsverfahren 

sollte im Rahmen der Eigenkontrolle 

grundsätzlich auf Dokumentations- und 

Nachweispflichten verzichtet werden. Es ist 

abzuwägen, wie hoch das Risiko bei einem 

Gesetzesverstoß für die Rechte Einzelner 

oder die Allgemeinheit ist und ob das  

Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt ist.

Schwellenwerte können mittelstandspolitisch 

notwendig sein, um die Verhältnismäßigkeit 

gesetzlicher Regelungen zu wahren.

Es sollten hohe Anforderung an die  

Plausibilität der Begründung bürokratischer 

Pflichten gestellt und grundsätzlich davon 

ausgegangen werden, dass gesetzliche 

Vorschriften von Unternehmern eigenverant-

wortlich eingehalten werden.

26.	 Keine Detailvorgaben

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Zielorientierter Arbeitsschutz

Statt detaillierter Vorschriften legt 

das Arbeitsschutzgesetz Schutzziele 

fest (z. B. Sicherheit und Gesundheit 

erhalten). Der Arbeitgeber kann 

selbst bestimmen, mit welchen 

Maßnahmen die Ziele erreicht werden 

(§ 3 Arb-SchG).

Teilweise höhlen allerdings Standards 

der Berufsgenossenschaften dieses 

Prinzip aus. 

	� Kann auf detaillierte Vorgaben/Doku-

mentationspflichten verzichtet werden, 

weil davon auszugehen ist, dass der  

Normadressat die gesetzlichen Pflichten 

eigenverantwortlich wahrnimmt? 

	� Gibt es bestehende Vorschriften, die die 

Einhaltung des Schutzzwecks bereits 

ausreichend regeln? 

	� Liegt die Einhaltung des gesetzlichen 

Schutzzwecks ohnehin im Interesse des 

Normadressaten?

	� Wie hoch sind die Risiken zu bewerten?

	� Steht die bürokratische Anforderung in 

einer angemessenen Relation zu dem 

Grad des Risikoeintritts? 

Bei diesem Instrument verzichtet der 

Gesetzgeber auf detaillierte Vorgaben 

und gibt stattdessen Gesetzesziele oder 

Ergebnisanforderungen vor. Es handelt sich 

um das Prinzip „Zielvorgaben“, „Ergebnis-

orientierung“, „Prinzipiengesetzgebung“ 

oder „Regulatorik auf der Metaebene“. Der 

Gesetzgeber setzt auf eigenverantwortliches 

Handeln der Akteure.
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27.	 Praktikabilität

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Die Lieferkette von Nüssen im 

Schokoladenkuchen des Bäckers

Nach den noch geltenden Regeln  

des deutschen Lieferkettensorgfalts- 

pflichtengesetzes muss der Bäcker 

damit rechnen, dass das Unter-

nehmen, dessen Kantine er mit 

Schokoladenkuchen beliefert, von 

ihm den Nachweis verlangt, dass die 

Kakaobohnen weder unter Verstoß 

gegen Menschenrechte noch Umwelt-

standards geerntet wurden.

	� Welche Folgen lösen Dokumentations-, 

Nachweis- oder Berichtspflichten in der 

Wirtschaft aus?

	� Gibt es weitere Folgewirkungen außer 

denjenigen, die bei unmittelbar von 

der Norm adressierten Unternehmen 

eintreten?

	� Wie wird der Markt auf gesetzliche  

Anforderungen reagieren? Ist ggf. mit 

Reaktionen zu rechnen, die dem  

Regelungszweck zuwiderlaufen?

	� Wurde ein Praxistest mit größeren sowie 

kleinen und mittleren Unternehmen 

durchgeführt?

Die Praktikabilität konzentriert sich auf 

die Durchführbarkeit einer Regelung. Eine 

Vorschrift ist dann praktikabel, wenn sie 

vom Normadressaten und der Verwaltung 

umgesetzt werden kann.

Hier fehlt die Praktikabilität, weil es dem  

Bäcker in der Regel an validierbarer Infor-

mation über die Produktionsbedingungen 

fehlt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass er sein Angebot ändert und auf die 

Verwertung von Kakaobohnen gänzlich 

verzichtet.
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VI.	 Auf Nachweise verzichten

28.	 Belegvorhaltepflicht statt Belegvorlagepflicht

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Keine Belegvorlagepflicht bei 

staatlichen und kommunalen 

Zuwendungsempfängern

Ab den Veranlagungszeiträumen für 

die Einkommensteuer 2027 müssen 

Belege nicht mehr eingereicht, 

sondern dem Finanzamt nur bei 

Anforderung ausgehändigt werden. 

Ebenso könnte bei Förderprogram-

men des Bundes und der Länder bei 

staatlichen oder kommunalen  

Zuwendungsempfängern auf eine  

Belegvorlagepflicht verzichtet 

werden.

	� Kann auf den Nachweis verzichtet 

werden, weil die Verwaltungskosten der 

Prüfung höher sind als die finanziellen 

Nachteile für den Staat (hier entgangene 

Steuereinnahmen oder Fördermittel-

missbrauch)?

	� Ist die Verwaltung überhaupt in der Lage, 

diese Kontrollfunktion auszuüben?

	� Besteht ein objektiver plausibler Grund, 

warum dem Bürger/Unternehmer/Staat/

Kommune nicht vertraut werden kann, 

dass er bzw. sie sich ans Gesetz hält?

Wechsel von Belegvorlagepflichten auf 

Belegvorhaltepflichten: Statt pauschaler 

Kontrolle, risikoorientierte (i. d. R. digitale) 

Nachprüfung. Der Staat vertraut grund-

sätzlich auf die Richtigkeit der Angaben, 

prüft aber gezielt dort, wo Auffälligkeiten 

bestehen (bei der Einkommensteuer z. B. 

ungewöhnlich hohe Werbungskosten oder 

Spenden). Hinzu kommt, dass die Verwaltung 

aufgrund des Personalmangels die Belege 

häufig gar nicht kontrollieren kann und kein 

Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Belegvor-

lagepflicht vorliegt.

29.	 Die Daten nur einmal angeben (Once Only)

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Transparenzregister

Das elektronisch geführte Transpa-

renzregister macht die wirtschaftlich 

Berechtigten u. a. von Unternehmen 

transparent. Damit soll Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung 

verhindert werden. Es wurde 2017 

in Deutschland als ein vollständig 

neues Register mit einer Änderung 

des Geldwäschegesetzes (GwG)  

eingeführt und setzt die „Vierte  

EU-Geldwäsche-Richtlinie“ um.

Die Unternehmen mussten sämtliche 

Angaben, die sie bereits für das 

Handelsregister gemacht hatten, 

nochmal machen.

	� Sind Berichtspflichten erforderlich oder 

liegen den Behörden die Daten bereits 

vor?

	� Welche nationalen Vorschriften müssen 

angepasst oder aufgehoben werden, um 

Doppelmeldungen zu vermeiden?

	� Können Datentransfersysteme einge-

richtet werden, um die Daten mit  

Zustimmung des Dateninhabers zu 

übermitteln?

	� Ist es bei dem gewählten Beispiel not-

wendig, ein neues Vollregister einzurich-

ten mit der Folge, dass Unternehmen 

Daten, die dem Handelsregister bereits 

vorliegen, nochmal angegeben werden 

müssen? Könnte das Transparenzregister 

wie in Österreich mithilfe von Once Only 

in das Handelsregister integriert werden, 

ohne die Unternehmen zu belasten?

Das „Once-Only“-Prinzip bedeutet, dass 

Bürger sowie Unternehmen dieselben Daten 

und Nachweise nur einmal gegenüber der 

öffentlichen Verwaltung angeben müssen. 

Behörden sind im Gegenzug verpflichtet, 

bereits vorliegende oder in anderen Ver-

waltungsverfahren erhobene Informationen 

intern zu nutzen, anstatt diese mehrfach 

anzufordern.

Ziel ist eine Reduktion von Berichtspflichten, 

Antragsaufwand und Verwaltungsinteraktion, 

indem Mehrfachübermittlungen identischer 

Informationen vermieden werden. 
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30.	 Stichproben statt Erfüllungsnachweise

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Erfüllungsnachweis bei der 

Photovoltaikpflicht

Manche Bundesländer verlangen 

einen Erfüllungsnachweis, andere 

verzichten darauf und führen  

Stichproben durch.

In Baden-Württemberg müssen 

Bauherren der Baurechtsbehörde 

die Registrierungsbestätigung der 

Bundesnetzagentur vorlegen, um 

nachzuweisen, dass sie die  

PV-Pflicht erfüllt haben.

In besonderen Fällen sind erweiterte 

Nachweise zu erbringen: Je nach 

Verfahren: Dachplan (zeichnerisch 

und textlich) mit Begründungen zu 

(Teil-)Dachflächen/Ungeeignetheit; 

vom Entwurfsverfasser bzw. Sach-

verständigen zu erstellen (Klima-

schutzgesetz Baden-Württemberg, 

Photovoltaik-Pflicht-Verordnung). 

	� Liegen besondere Anhaltspunkte vor, die 

es erforderlich machen, Normadressaten 

dazu zu verpflichten nachzuweisen, dass 

sie sich an das Gesetz gehalten haben?

	� Welche Bürokratiekosten werden dadurch 

beim Normadressaten sowie bei der 

Verwaltung ausgelöst?

	� Liegen Erkenntnisse vor, dass es Verstöße 

gegen die gesetzliche Pflicht gibt, die 

den Nachweis-Aufwand und das Miss-

trauen gegenüber sämtlichen Norm-

adressaten und den damit verbundenen 

Aufwand rechtfertigen?

	� Ist eine risikobasierte Prüfung erfolgt?

	� Ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip 

gewahrt?

Die Abwägung, Stichproben durchzuführen, 

anstatt Unternehmen Dokumentations-, 

Berichts- oder Erfüllungsnachweispflichten 

aufzuerlegen, ist ein zentrales Thema der 

Entbürokratisierung. Es ist abzuwägen, wie 

hoch das Risko bei einem Gesetzesverstoß 

für die Rechte Einzelner oder die Allgemein-

heit ist und ob das Verhältnismäßigkeits-

prinzip gewahrt ist.

Es sollten hohe Anforderungen an die 

Plausibilität der Begründung bürokratischer 

Pflichten gestellt und grundsätzlich davon 

ausgegangen werden, dass die Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften von Unternehmen 

eigenverantwortlich wahrgenommen 

werden.

Stichprobenkontrollen durch die Vollzugsbe-

hörde reichen häufig aus, zumal ein Verstoß 

gegen die Vorschrift in aller Regel bußgeld-

bewehrt ist.
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VII.	 Auf die Meldung von Daten verzichten

31.	 Digitalisierung der Verwaltung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Elektronische Lohnsteuerabzugs-

merkmale (ELStAM)

Früher mussten Arbeitgeber die 

Lohnsteuerkarte in Papierform kon-

trollieren und Änderungen jährlich 

einreichen. Durch die Digitalisierung 

können Arbeitgeber inzwischen die 

Lohnsteuerdaten online beim Finanz-

amt abrufen. Es ist keine Meldung 

durch Beschäftigte oder Arbeitgeber 

mehr nötig.

	� Liegen Daten, die für die Erfüllung einer 

gesetzlichen Pflicht benötigt werden, 

bereits vor und können sie digital abge-

rufen werden?

	� Sind Once-Only-Lösungen möglich, d. h. 

kann die Behörde Daten des Meldepflich-

tigen bei anderen Behörden abrufen, bei 

denen sie bereits vorliegen?

	� Kann die Verwaltung die eingehenden 

Daten End-to-End digital weiterverarbei-

ten?

Damit Unternehmen zur Erfüllung einer 

gesetzlichen Pflicht Daten digital von 

einer Behörde abrufen dürfen, muss eine 

ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 

zum Datenabruf und zur Datenübermittlung 

bestehen. Sie muss die Identifikation, den 

Zweck, die zulässigen Daten, die technischen 

Verfahren sowie Datenschutz- und Sicher-

heitsstandards regeln.
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VIII.	Daten vereinfacht melden

32.	 Aufwandsärmere Alternativlösung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Reduzierung der Berichtspflichten 

bei der Außenhandelsstatistik

Die Außenhandelsstatistik wurde 

mehrfach vereinfacht, um auf Daten 

zu verzichten, die in der betrieb-

lichen Software nicht routinemäßig 

vorhanden sind. 

Beispiele:

	� handelsrichtungsspezifische 

Zusatzmerkmale, die in ERP-

Systemen (Enterprise Resource 

Planning) häufig nicht geführt 

wurden;

	� statistische Warennummern in 

sehr feiner Differenzierung, die 

Unternehmen selbst nicht nutzen;

	� Bestimmungsland-Ursprungsland-

Kombinationen in Fällen, in 

denen Unternehmen diese Infos 

nicht systemseitig haben.

	� Handelt es sich bei den Merkmalen  

einer Statistikpflicht um Daten, die  

bereits in der Betriebssoftware  

vorhanden sind oder müsste das 

Unternehmen aufwendige Recherchen 

betreiben?

	� Ist eine automatisierte Übermittlung 

bereits vorhandener Daten möglich? 

	� Im Falle von Statistiken: Wie groß ist 

der Informationswert einer Statistik im 

Verhältnis zu den Bürokratiekosten der 

Berichtspflichtigen?

Das Instrument der aufwandsärmeren 

Alternativlösung zielt bei Berichts- 

pflichten darauf ab, bereits vorhandene  

Daten effizienter zu nutzen, um Mehrfach-

meldungen und redundante Datener- 

hebungen zu vermeiden. Statt neue  

Datenquellen zu erschließen oder zusätzliche 

Berichtspflichten zu schaffen, wird auf  

Informationen zurückgegriffen, die bereits  

in der bestehenden Datenbank vorhanden 

sind.

Mit Hilfe des Praxischecks kann festgestellt 

werden, ob es aufwandsärmere Umsetzungs-

alternativen für ein Gesetz gibt. Dies bedeu-

tet, dass die Normadressaten (z. B. Unter-

nehmen) zu einem frühen Zeitpunkt befragt 

werden, ob und wie sie mit der geplanten 

gesetzlichen Vorgabe zurechtkämen.
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IX.	 Die Aufbewahrung von Dokumenten vereinfachen

33.	 Verkürzung von Aufbewahrungsfristen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Verkürzung der Aufbewahrungs-

pflichten bei Steuerunterlagen

Steuerrelevante Unterlagen müssen 

seit 01.01.2025 nur noch acht Jahre 

anstelle früher zehn Jahren aufbe-

wahrt werden.

	� Könnten Aufbewahrungsfristen verkürzt 

werden?

	� Würde eine Verkürzung die Steuer-,  

Prüf- oder Kontrollzwecke gefährden?

	� Steht EU-Recht einer Verkürzung  

entgegen?

Aufbewahrungspflichten können verkürzt 

werden, wenn die Kontroll-, Steuer- und 

Nachweiszwecke weiterhin erreicht werden, 

digitale Archivierung und zeitnahe Datenver-

fügbarkeit dies ermöglichen, EU-Recht nicht 

entgegensteht, keine Interessen Dritter  

unverhältnismäßig beeinträchtigt werden 

und Prüfungs- und Risikomanagement-

verfahren der Behörden eine Verkürzung 

zulassen.

Für den Normadressaten bestehen dadurch 

Vorteile: weniger Speicher- und Lager- 

kosten; weniger Aktenräume, Archive, 

externe Lager; weniger IT-Speicher, Backup-

Systeme, Datensicherungskosten; geringere 

Energiekosten; schlankere Prozesse im Back-

office; direkte und dauerhafte Einsparung 

von Betriebskosten.

Je weniger Altdaten vorhanden sind, desto 

geringer ist das Risiko für Datenschutzver-

stöße bei Altdaten; Aufbewahrungsfehler; 

ungewollte Vorhaltung personenbezogener 

Daten; kostenpflichtige Herausgabe- oder 

Prüfpflichten.
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X.	 Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

34.	 Genehmigungsfiktion

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Baugenehmigung per Fristablauf

Im Rahmen der Bauantragsstellung 

kommt eine Genehmigungsfiktion  

in Betracht, wenn die festgelegte 

Frist zur Entscheidung über den 

Bauantrag abgelaufen ist, die  

Genehmigungsfiktion durch 

Rechtsvorschrift angeordnet und 

der Antrag hinreichend bestimmt ist 

(§ 72 Abs. 1a S. 1 Musterbauordnung 

i.V.m. § 42a VwVfG).

	� Kommt eine gesetzliche Genehmigungs-

fiktion in Frage?

	� Sind ausreichend Überwachungsins-

trumente vorhanden, welche bereits 

gesetzlich geregelt sind und auch bei 

einer Genehmigungsfiktion greifen? 

	� Was sind die Folgen des Nichterlasses 

eines Genehmigungsbescheids? Wie wirkt 

es sich aus, dass aufgrund des fehlenden 

Genehmigungsbescheids keine Nebenbe-

stimmungen und Inhaltsbestimmungen 

erlassen werden können?

	� Wird es zu unverträglichen Bauentwick-

lungen kommen?

	� Wie können die behördlichen Abläufe 

beschleunigt werden, um innerhalb der 

Fristen die Genehmigungen zu erteilen?

	� Welche Erfahrungen gibt es hier schon? 

Ist eine Evaluierung der Regelung vor-

gesehen?

	� Kommt es zu mehr Klageverfahren von 

Nachbareinwendungen, die dann doch zu 

Bauverzögerungen führen?

Die Genehmigungsfiktion tritt ein, wenn 

eine Behörde nicht innerhalb der gesetz-

lich vorgesehenen Entscheidungsfrist über 

einen (vollständig vorliegenden) Antrag 

entscheidet. In diesem Fall gilt der Antrag 

als genehmigt, obwohl kein förmlicher 

Verwaltungsakt erlassen wurde. Die Fiktion 

hat die gleiche Rechtswirkung wie ein 

wirksam ergangener und bekanntgegebener 

Genehmigungsbescheid.

In den Niederlanden wird vermehrt das  

Prinzip „Automatic issue of permits“ ge-

nutzt. Reagiert die Behörde nicht innerhalb 

der gesetzlichen Frist, kann dies dazu  

führen, dass der Antrag automatisch  

genehmigt wird. 
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35.	 Verzicht auf weitere Genehmigungserfordernisse

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Bündelung im Immissions- 

schutzrecht 

Im Immissionsschutzrecht ist fest-

gelegt, dass die Genehmigung nach 

dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) andere behördliche 

Entscheidungen, die dieselbe Anlage 

betreffen, einschließt (§§ 4, 13 

BImSchG).

	� Kann auf Genehmigungserfordernisse, 

die den gleichen Antragsgegenstand 

betreffen, verzichtet werden und trägt 

der Verzicht zur Verfahrensbe- 

schleunigung bei? 

	� Werden durch das zusammengefasste Ver-

fahren andere fachrechtliche Vorschriften, 

wie Belange des Umweltschutzes, Denk-

malschutzes oder Naturschutzes, gewahrt?

	� Ist das Verfahren für Antragsteller,  

Beteiligte und die Öffentlichkeit aus-

reichend transparent gestaltet?

Im Rahmen der Konzentrationswirkung 

eines Genehmigungsverfahrens werden 

mehrere Verwaltungsverfahren zu einem 

einzigen zusammengefasst. Alle ein- 

schlägigen, das Vorhaben materiell  

betreffenden gesetzlichen Vorschriften  

werden berücksichtigt und eine für ein  

Vorhaben erforderliche Genehmigung tritt 

an die Stelle anderer nach Fachrecht  

vorgesehener Erlaubnisse oder Zulassungen. 

Finnland hat im Bereich des Umwelt-

schutzgesetzes, des Wasserrechts und des 

Bodengesetzes das „One-Stop-Shop-Modell“ 

eingeführt. Demnach kann der Antragsteller 

den Genehmigungsbearbeiter um die Koor-

dinierung der Genehmigung für sein Projekt 

bitten. Die einzelnen Schritte des Genehmi-

gungsverfahrens sollen zeitlich aufeinander 

abgestimmt sein und gleichzeitig bearbeitet 

werden. 

36.	 Präklusion

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Ausschluss von Einwendungen im 

Baugesetzbuch

Die Präklusion im Baugesetzbuch 

führt dazu, dass Einwendungen  

gegen einen Bebauungsplan nicht 

mehr berücksichtigt werden, wenn  

sie nicht innerhalb der gesetzten 

Frist im Rahmen der öffentlichen 

Auslegung vorgebracht wurden 

 (§ 4a Abs. 5 BauGB).

	� Kann das Verfahren mithilfe einer  

Präklusion beschleunigt werden?

	� Welche Entlastungen sind durch die Prä-

klusion für den Antragsteller und  

die Verwaltung zu erwarten?

	� Werden die Belange der Öffentlichkeit 

gleichwohl berücksichtigt, wenn sie nur 

innerhalb einer bestimmten Frist geäu-

ßert werden dürfen (z. B. rechtzeitige 

Bekanntgabe, klare Fristen, Ausnahmen)?

	� Sollte nach zwei Jahren evaluiert werden, 

ob der Öffentlichkeit signifikante Nach-

teile durch den Verlust der Partizipation 

entstanden sind und wieviel Zeit durch 

das neue Verfahren eingespart werden 

konnte?

Die Präklusion ist ein verfahrensrechtliches 

Instrument zur Beschleunigung von Ver-

waltungsverfahren und zur Herbeiführung 

von Rechtssicherheit. Sie bewirkt, dass nach 

Ablauf einer gesetzlich bestimmten Frist 

bestimmte Einwendungen, Stellungnahmen 

oder Rechte von Verfahrensbeteiligten  

ausgeschlossen werden – vorausgesetzt,  

den Betroffenen war es möglich, von dem 

Vorhaben Kenntnis zu erlangen und sich 

innerhalb der Frist zu äußern.

Auf diese Weise kann einer etwaigen  

Verzögerung aus sachfremden Gründen 

entgegengewirkt werden, ohne den  

Drittrechtsschutz in unverhältnismäßiger 

Weise abzuschneiden.
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37.	 Stichtagsregelung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Keine Verzögerung bei 

Erneuerbare-Energie-Anlagen

Bei Verfahren für die Genehmigung 

einer Anlage zur Nutzung erneu-

erbarer Energien sollen verspätete 

behördliche Stellungnahmen nicht 

mehr zur Verfahrensverzögerung 

führen. Die Entscheidung wird von 

der zuständigen Behörde auf der 

Grundlage der geltenden Sach-  

und Rechtslage zum Zeitpunkt  

des Ablaufs der Monatsfrist der 

Behördenbeteiligung getroffen  

(§ 10 Abs. 5 S. 3 BImSchG).

	� Wurden verfassungsrechtlich geschützte 

Güter angemessen berücksichtigt? Insb. 

auch die Vorgaben des Umweltrechts?

	� Schränkt die Stichtagsregelung die 

Berücksichtigung neuer Tatsachen oder 

Entwicklungen unzulässig ein?

	� Gibt es Ausnahmen oder Korrekturmög-

lichkeiten, wenn sich nach dem Stichtag 

wesentliche neue Erkenntnisse ergeben 

(z. B. zu Umweltauswirkungen)?

Stichtagsregelungen, die der Verfahrens-

beschleunigung dienen, sind gesetzliche 

oder administrative Vorschriften, die 

bestimmen, dass nur der bis zu einem klar 

definierten Zeitpunkt vorliegende Sachver-

halt oder bestimmte Unterlagen, Anträge 

oder Rechtspositionen im Verfahren berück-

sichtigt werden.

Die Vorteile einer Stichtagsregelung  

bestehen in:

1.  Rechtssicherheit und Klarheit

Ein festgelegter Stichtag schafft klare  

zeitliche Grenzen: Bis zu diesem Datum  

müssen bestimmte Handlungen vorge-

nommen oder Ansprüche geltend gemacht 

werden. Das gibt allen Beteiligten Planungs-

sicherheit und reduziert Streit darüber, wann 

etwas noch berücksichtigt werden darf oder 

muss.

2.  Verhinderung taktischer 

Verzögerungen

Stichtage verhindern, dass Beteiligte das 

Verfahren strategisch verzögern, indem 

sie spät oder gestaffelt neue Tatsachen, 

Beweismittel oder Anträge in das Verfahren 

einführen. Alles muss rechtzeitig vorliegen, 

wodurch das Verfahren schneller abge-

schlossen werden kann.

3.  Effizienz für Gerichte und Behörden

Wenn alle relevanten Informationen bis 

zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen 

müssen, können Gerichte und Behörden 

effizienter planen, konzentrierter arbeiten 

und Verfahren zügiger bearbeiten.

4.  Gleichbehandlung der Parteien

Ein Stichtag stellt sicher, dass für alle die 

gleichen Bedingungen gelten. Keine Partei 

kann sich durch spätes Nachreichen von 

Unterlagen unfair Vorteile verschaffen.
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38.	 Privatisierung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Übertragung der Kfz-Zulassung auf 

private Kfz-Haftpflichtversicherer 

In Österreich wird die hoheitliche 

Aufgabe der Kfz-Zulassung durch 

private Haftpflichtversicherer 

wahrgenommen. Dort kann man das 

Kfz nicht nur bei einer separaten 

Zulassungsstelle, sondern auch direkt 

bei einem Haftpflichtversicherer zu-

lassen, wenn er eine Zulassungsstelle 

betreiben darf und diese betreibt. 

Zuerst ist eine gültige Kfz-Haft-

pflichtversicherung abzuschließen, 

anschließend erfolgt mit dieser die 

Zulassung – zeitsparend bei dersel-

ben Stelle.9 

	� In welchem Umfang können Bürokratie-

kosten durch die Privatisierung hoheit-

licher Aufgaben für Unternehmen und 

Bürger eingespart werden?

	� Wie hoch sind die Einsparungen der 

Verwaltungskosten?

	� Ist die Zuverlässigkeit des privaten 

Leistungserbringers sichergestellt?

	� Wie kann der staatliche Einfluss auf die 

Gebührenentwicklung sichergestellt 

werden?

	� Wie kann der Wettbewerb privater  

Leistungserbringer aufrecht erhalten 

bleiben?

Der Staat kann hoheitliche Aufgaben 

in Form einer Beleihung auf Private samt 

Hoheitsbefugnissen mit Außenwirkung 

übertragen. Dies erfolgt durch Gesetz oder 

aufgrund eines Gesetzes. Der Private wird 

ermächtigt, Verwaltungsakte zu erlassen  

und unmittelbaren Zwang anzuwenden.  

Beispiele: TÜV bei technischen Prüfungen, 

Handelskammern, Notare, Bezirksschorn-

steinfeger. Der Staat behält die Verantwor-

tung in Form der Rechts- und Fachaufsicht.

In der Regel wird die öffentliche Hand 

dadurch entlastet und die Verfahren 

beschleunigt.

39.	 Widerspruchsverfahren abschaffen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Wegfall des Widerspruchsverfah-

rens bei Baugenehmigungen 

Einige Länder haben das Wider-

spruchsverfahren bei Baugenehmi-

gungsverfahren abgeschafft (u. a. 

Baden-Württemberg, Bayern,  

Niedersachsen und Nordrhein- 

Westfalen (u. a. § 68 Abs. 1 S. 2 

VwGO i.V.m. § 110 Abs. 1 JustG  

NRW oder Art. 12 BayAGVwGO).

	� Kann das Widerspruchsverfahren abge-

schafft werden, um die Genehmigungs-

verfahren zu beschleunigen?

	� Welche Beschleunigungseffekte und 

welche Einsparung an Verwaltungskosten 

sind dadurch zu erwarten?

	� Liegen Erkenntnisse vor, dass die Ab-

schaffung mittel- und langfristig zu einer 

deutlichen Erhöhung der verwaltungs-

gerichtlichen Klagen führen würde?

	� Gewährleistet das Rechtsmittel der Klage-

möglichkeit den Bürgern ausreichenden 

Rechtsschutz?

Das Widerspruchsverfahren als Rechtsbe-

helf ist ein verwaltungsinternes Vorverfah-

ren, das den Bürgern vor einer Klage beim 

Verwaltungsgericht offensteht. Es dient 

insb. der Selbstkontrolle der Verwaltung, der 

gerichtlichen Entlastung und dem Bürger-

rechtsschutz. Ein zentrales Merkmal ist, dass 

dabei nicht nur die Rechtmäßigkeit, sondern 

auch die Zweckmäßigkeit einer Entscheidung 

geprüft werden kann – eine Möglichkeit, die 

vor Gericht so nicht besteht (§ 114 VwGO).

Auf das Widerspruchsverfahren zu ver-

zichten, führt in aller Regel dazu, dass 

das Projekt schneller verwirklicht werden 

kann. Immer mehr Länder haben in den 

letzten Jahren dieses Rechtsmittel abge-

schafft, insb., um dem Wohnungsmangel 

entgegenzuwirken.

9	 https://www.oesterreich.gv.at

https://www.oesterreich.gv.at
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40.	 Verpflichtende Digitalisierung

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Ortsübliche Bekanntmachung auch 

digital

Kommunen müssen Inhalte, wie  

den Aufstellungsbeschluss eines  

Bebauungsplans, auch auf ihrer 

Internetseite bekanntmachen, wenn 

durch Rechtsvorschrift eine öffent-

liche oder ortsübliche Bekanntma-

chung angeordnet ist (§ 27a VwVfG). 

	� Würde es die Digitalisierung der  

Verwaltung beschleunigen, wenn  

gesetzlich vorgegeben würde, dass  

die Verwaltung bestimmte Leistungen 

digital zu erbringen hat?

	� Ist dies praktikabel, d. h. kann der 

öffentliche Normadressat dies leisten u 

nd zu welchem Zeitpunkt?

	� Führen die verpflichtenden digitalen 

Leistungserbringungen zu Einsparungen 

an Bürokratiekosten oder sind sie mit 

anderen Vorteilen verbunden (höhere 

Kundenzufriedenheit, Beschleunigung 

von Verfahren)? 

	� Sofern es sich um Genehmigungsver- 

fahren handelt, die online beantragt 

werden sollen: Liegen bereits digitale 

Schnittstellen vor (z. B. eAkte, Online-

Antragsportale), die eine vollständige 

elektronische Abwicklung des Genehmi-

gungsverfahrens ermöglichen?

	� Wird die elektronische Kommunikation 

auch für die Beteiligung Dritter genutzt 

(z. B. Anhörungen, Einwendungen,  

Stellungnahmen)?

Im Rahmen der Digitalisierung von Verwal-

tungsverfahren stellen verpflichtende  

Digitalisierungen, wie die Bekanntma-

chung im Internet durch Kommunen, in 

der Regel ein effektives Instrument zur 

Beschleunigung und Entlastung dar. Sie 

ersetzen zunehmend die klassische öffent-

liche Auslegung in Amtsblättern oder auf 

Anschlagtafeln. Die digitale Veröffentlichung 

ermöglicht es, Verfahrensunterlagen schnell, 

ortsunabhängig und transparent zugänglich 

zu machen – sowohl für die Öffentlichkeit als 

auch für beteiligte Behörden.

In den Niederlanden stehen Entwürfe für 

Gebietsentwicklungspläne zur Einsicht und 

zur informellen Onlinebeteiligung bereit. 

Bürger können ihre Ideen, ihren Widerspruch 

und ihre Einwände online oder schriftlich 

geltend machen.

In Rahmen von Genehmigungsverfahren 

werden in Estland Online- und Hybrid- 

Anhörungen durchgeführt.
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41.	 Keine Anwesenheitspflicht

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Online-Verhandlung bei 

Arbeitsgerichten

Einige Arbeitsgerichte in Baden-

Württemberg bieten Online-Verhand-

lungen an, sodass die persönliche 

Anwesenheit der Beteiligten nicht 

mehr erforderlich ist (§ 50a ArbGG).

	� Welche Erleichterungen und Kosten- 

einsparungen wären mit dem Einsatz  

digitaler Gerichtsverhandlungen  

möglich?

	� Gibt es Gründe, die für eine weiterhin 

zwingende Anwesenheitspflicht sprechen?

	� Welche ID kommt für die Authentifi-

zierung in Frage? Kann sie bundesweit 

einheitlich eingesetzt werden? 

Die mündliche Verhandlung kann „in 

geeigneten Fällen und soweit ausreichende 

Kapazitäten zur Verfügung stehen“, als 

Online-Verhandlung stattfinden. Das 

Gericht entscheidet nach Ermessen: Es kann 

eine Videoverhandlung gestatten oder sogar 

anordnen. Es benötigt grundsätzlich ledig-

lich eine stabile Internetverbindung sowie 

ein Gerät mit Kamera und Mikrofon.

Dafür spricht die Zeit- und Kosten-

ersparnis der Beteiligten, die nicht mehr 

anreisen müssen, der verbesserte Zugang 

zur Justiz und die Flexibilität für Personen 

mit eingeschränkter Mobilität. Die Verfahren 

werden beschleunigt und es reduziert die 

Umweltbelastung. 

Dagegen kann sprechen, dass der richter-

liche Eindruck geschwächt wird und die 

Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen 

schwieriger hergestellt werden kann.
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42.	 Bündelung auf höheren Verwaltungsebenen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Verlagerung von Aufgaben an 

den Landkreis im Bereich des 

Personenstandswesens

Die kreisangehörige Gemeinde 

Knittlingen in Baden-Württemberg 

(BW) möchte die Aufgaben des 

Personenstandswesens einschließlich 

Standesamt auf das Landratsamt 

als untere Verwaltungsbehörde 

übertragen. Grund sind zunehmende 

Komplexität und Schulungsbedarf für 

die Kommune. Würden andere Kom-

munen genauso verfahren, könnte 

die Zahl der Standesämter in BW von 

1.032 auf 139 reduziert werden. Die 

Trauung kann nach wie vor dezentral 

„vor Ort“ erfolgen.

	� Würde durch die Verlagerung von Zu-

ständigkeiten von kleinen Kommunen auf 

höhere Verwaltungsebenen die Qualität 

der Verwaltungsleistung verbessert, die 

Verfahren beschleunigt und/oder Verwal-

tungskosten gespart? 

	� Könnte das Serviceangebot z. B. auf 

24 Std./7 Tage pro Woche ausgedehnt 

werden oder würde die Servicequalität 

und die Identifikationsmöglichkeit des 

Bürgers mit seiner Kommune dadurch 

erheblich beeinträchtigt?

	� Gibt es Möglichkeiten, den Service für 

den Bürger trotz der Aufgabenverlage-

rung vor Ort aufrecht zu erhalten?

	� Wird den Interessen der Menschen, 

die weniger mobil sind, ausreichend 

Rechnung getragen (z. B. bei digitalen 

Verwaltungsleistungen durch Bürgerbüros 

vor Ort)?

Die Bündelung von Verwaltungsdienst- 

leistungen auf einer höheren Verwaltungs-

ebene ist ein Reformprinzip, das Verwaltun-

gen effizienter gestalten, erhebliche Kosten 

einsparen und dem Fachkräftemangel in den 

Verwaltungen Rechnung tragen kann. 

Als Bündelungsformen gibt es die räumliche 

Bündelung, die fachliche Bündelung und die 

funktionale Bündelung (s. Nr. 17).
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43.	 Bündelung bei zentralen Stellen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Bündelung der Anerkennungsver-

fahren für ausländische Fachkräfte

Seit April 2025 können Unternehmen 

in Baden-Württemberg bei der neu 

gegründeten Landesagentur für die 

Zuwanderung von Fachkräften (LZF) 

die Durchführung des beschleunigten 

Fachkräfteverfahrens beantragen. Die 

LZF ist beim Regierungspräsidium 

Stuttgart für Gesundheitsberufe und 

beim Regierungspräsidium Karlsruhe 

für alle übrigen Berufsgruppen ange-

siedelt. Die LZF ist eine Ergänzung zu 

den bestehenden unteren Ausländer-

behörden, die parallel ebenfalls 

weiterhin für die Durchführung 

beschleunigter Fachkräfteverfahren 

zuständig bleiben. Arbeitgeber haben 

somit zukünftig die Wahl, ob sie sich 

zur Durchführung des beschleunigten 

Fachkräfteverfahrens an die LZF oder 

weiterhin an die Ausländerbehörde 

vor Ort wenden möchten.10 

	� Kann die Qualität der Verwaltungs-

leistung verbessert, das Verfahren 

beschleunigt, dem Fachkräftemangel in 

der Verwaltung Rechnung getragen und/

oder Verwaltungskosten gespart werden, 

wenn die Zuständigkeit landes- oder 

bundesweit gebündelt wird?

	� Was spricht für eine landesweite, was für 

eine bundesweite Bündelung?

	� Könnten bei dem gewählten Beispiel die 

Anerkennungsverfahren ausländischer 

Fachkräfte bundesweit durch die Zentral-

stelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) erfolgen? Was spricht dafür, was 

dagegen?

	� In welchem Umfang könnten bei einer 

Bündelung auf landesweit oder bundes-

weit zentraler Ebene die rund 550  

Ausländerbehörden entlastet und ver-

schlankt werden? 

Bündelungen von Verwaltungsdienst- 

leistungen ist ein Reformprinzip, das  

Verwaltung effizienter gestalten kann,  

indem Aufgaben und Zuständigkeiten  

auf einer landesweit oder bundesweit  

zentralen Stelle zusammengefasst  

werden.

Als Bündelungsformen gibt es die räum-

liche, fachliche oder funktionale Bündelung 

(s. Nr. 17). In dem gewählten Beispiel han-

delt es sich um eine fachliche Bündelung. 

10	 Staatsanzeiger Baden-Württemberg vom 22.08.2025 zur Anerkennung von Fachkräften.



40

XI.	 Auf neue öffentliche Stellen verzichten

44.	 Aufgabenwahrnehmung durch vorhandene statt neuer Einrichtungen

Beispiel Prüffragen
Erläuterung des  

Entbürokratisierungsinstruments

Verzicht auf eine neue öffent-

liche Stelle im Entwurf des 

Bundestariftreuegesetzes 

In dem im August 2025 vom Bundes-

kabinett beschlossenen Entwurf ist 

vorgesehen, eine neue Prüfstelle bei 

der Deutschen Rentenversicherung 

einzurichten, die die Einhaltung des 

Gesetzes kontrollieren soll. 

Kritiker halten die geplante Prüf-

stelle für unnötig, da der Zoll diese 

Aufgabe übernehmen könnte, zumal 

er bereits Aufgaben wahrnimmt, die 

diesem Rechtsbereich zugeordnet 

werden können. 

	� Welche (vorhandene) Einrichtung könnte 

die neue Aufgabe wahrnehmen? 

	� Ist es ausnahmsweise notwendig, eine 

neue Einrichtung zu schaffen, weil

	Ý es sich um einen völlig neuen 

Regelungsbereich handelt (z. B. 

Datenschutz);

	Ý neue Kompetenzen aufgrund neuer 

Technologien erworben werden müs-

sen (z. B. Bundesnetzagentur);

	Ý eine institutionelle Unabhängigkeit 

sichergestellt werden muss (z. B. 

Bundeskartellamt)?

	� Warum kann eine bestehende Stelle, z. B. 

hier der Zoll, diese Aufgabe nicht mit 

übernehmen?

	� Wäre mit Einsatz digitaler Verfahren und 

insb. einem KI-Einsatz eine Überprüfung 

automatisiert möglich ohne zusätzliche 

Personalstellen (hier der Deutschen 

Rentenversicherung) zu schaffen?

Statt vorhandene Stellen zu nutzen, ist  

die Aufgabenwahrnehmung durch neue  

Einrichtungen nicht nur mit Mehrkosten  

für den Staat verbunden, sondern löst in  

der Regel auch mehr Bürokratie aus als die 

Aufgabenwahrnehmung durch etablierte 

Verwaltungen. Es entsteht ein eigenstän-

diges Organisationsinteresse. Neue  

Zuständigkeiten müssen abgegrenzt werden. 

Es entstehen neue Schnittstellen. Es führt zu 

zusätzlichen Abstimmungen und Berichts-

pflichten. In der Regel sind neue Einrich-

tungen mit hohem zusätzlichen IT-Aufwand 

verbunden.
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E.	 KI-gestützter Bürokratieabbau im Bundesrecht: 
Identifikation verzichtbarer Berichts- und 
Nachweispflichten

Wie in der Einführung ausgeführt, besteht der innovative und neue Ansatz, zu dem der Leit-

faden anregt, darin, den gesamten Rechtsbestand in den Blick zu nehmen und systemisch 

zu überarbeiten, um beim Bürokratieabbau spürbare Fortschritte erreichen zu können. 

Bundeskanzler Merz konstatierte im Februar 2025: „Wir brauchen einen konsequenten Bü-

rokratierückbau, damit Innovation und Unternehmergeist nicht länger durch überflüssige 

Vorschriften behindert werden.“11 Mit einer 80-Punkte-Modernisierungsagenda will die Bun-

desregierung die Bürokratiekosten um 16 Milliarden Euro und den Erfüllungsaufwand um 

zehn Milliarden Euro senken.12 Auch die Föderale Modernisierungsagenda vom 04.12.2025, 

in der Bund und Länder mehr als 200 konkrete Maßnahmen für einen „schnellen, digitalen 

und handlungsfähigen Staat“ beschlossen haben, zeugt von der Entschlossenheit politischer 

Entscheidungsträger.13

Ein umfassender und systematischer Abbau droht jedoch am fehlenden Überblick über die 

Vielzahl der Regelungen und am Aufwand einer systematischen Prüfung zu scheitern. Künst-

liche Intelligenz (KI) kann hier einen Paradigmenwechsel ermöglichen.

I.	 Zielsetzung und Methodik

Dieser Beitrag zeigt, wie ein KI-gestützter Ansatz systematisch Dokumentations- und Nach-

weispflichten im Bundesrecht identifizieren und bewerten kann. Die zentrale These lautet: 

Viele dieser Pflichten basieren auf einem strukturellen Misstrauen des Staates gegenüber 

Unternehmen und Bürgern. Ihre Abschaffung oder Reduzierung wäre möglich, wenn der 

Staat auf die Eigenverantwortung und Gesetzestreue der Normadressaten vertrauen würde – 

verbunden mit stichprobenartiger beziehungsweise anlassbezogener staatlicher Kontrolle bei 

begründetem Verdacht.

11	 Merz, Friedrich (2025): Interview im Mannheimer Morgen, 17.02.2025. Zitiert nach CDU Deutschland. Online 
verfügbar unter: https://www.cdu.de/aktuelles/wirtschaft/merz-so-kommt-deutschland-wieder-nach-vorne/ (zuletzt 
abgerufen am 29.12.2025).

12	 Bundesregierung (2025): Modernisierungsagenda mit 80 Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Digitalisierung, 
beschlossen am 01. 10.2025.

13	 Föderale Modernisierungsagenda, Beschlusspapier der Besprechung des Bundeskanzlers mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 04.12.2025; abrufbar unter www. bundesregierung.de.

 https://www.cdu.de/aktuelles/wirtschaft/merz-so-kommt-deutschland-wieder-nach-vorne/
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Der hier skizzierte Ansatz fokussiert bewusst auf Pflichten außerhalb von Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren14, da diese typischerweise bereits einer intensiven Prüfung unterliegen. 

Stattdessen geht es um Berichts- und Nachweispflichten, die Unternehmen während ihrer 

Geschäftstätigkeit erfüllen müssen.

II.	 Funktionsweise eines KI-Prompts zur Analyse

Ein Prompt ist eine strukturierte Eingabe an ein Large Language Model (LLM), die dessen 

Antwortverhalten steuert und damit die elementarste Form der KI-Nutzung darstellt. 

Ein geeigneter KI-Prompt beziehungsweise KI-Assistent muss mindestens folgende Funktionen 

erfüllen:

Suchmuster: Die KI durchsucht Bundesgesetze nach charakteristischen Formulierungen wie 

„hat nachzuweisen“, „hat mitzuteilen“, „ist vorzulegen“, „hat zu dokumentieren“ oder „hat 

Unterlagen bereitzuhalten“. Es ist dabei möglich, unterschiedliche Normadressaten, wie 

zum Beispiel Unternehmen, zu identifizieren. Ein Beispiel-Prompt für die Analyse könnte 

lauten: „Analysiere das [Gesetzesname] und identifiziere alle Melde-, Dokumentations- und 

Nachweispflichten für Unternehmen. Fokussiere dich auf Pflichten außerhalb von Genehmi-

gungsverfahren. Gib für jede Pflicht an: Normzitat, Art der Pflicht, betroffene Unternehmen, 

Häufigkeit, geschätzter Zeitaufwand.“

Verbesserungsvorschlag durch Kontextanalyse und Zweckbestimmung: Für jede identi-

fizierte Pflicht analysiert die KI den gesetzlichen Kontext und ermittelt den verfolgten Zweck. 

Dies ist entscheidend, um beurteilen zu können, ob alternative, weniger belastende Wege zur 

Zweckerreichung existieren.

Erkennung von „Gold-Plating“: Besonders relevant ist die Fähigkeit, sogenanntes „Gold-

Plating“ zu identifizieren, das heißt Fälle, in denen das deutsche Recht über die Anforderungen 

des EU-Rechts hinausgeht und strengere Verpflichtungen schafft als europarechtlich geboten. 

Dabei muss die KI prüfen, welche Pflichten auf zwingenden EU-Vorgaben (Richtlinien, Verord-

nungen, EuGH-Rechtsprechung) beruhen und wo deutsches über diese hinausgeht.

14	 Vgl. Bundesregierung (2024): Stand der Umsetzung des Pakts für Planungs-, Genehmigungs- und 
Umsetzungsbeschleunigung. Bericht vom 20.06.2024. Online verfügbar unter: https://www.bundesregierung.
de/resource/blob/2196306/2293176/fd6633514b696c79ceaba8c5b35f91eb/2024-06-20-mpk-
planungsbeschleunigung-bericht-data.pdf?download=1 (zuletzt abgerufen am 29.12.2025).

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2196306/2293176/fd6633514b696c79ceaba8c5b35f91eb/2024-06-20-mpk-planungsbeschleunigung-bericht-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2196306/2293176/fd6633514b696c79ceaba8c5b35f91eb/2024-06-20-mpk-planungsbeschleunigung-bericht-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2196306/2293176/fd6633514b696c79ceaba8c5b35f91eb/2024-06-20-mpk-planungsbeschleunigung-bericht-data.pdf?download=1
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III.	 Fallbeispiel: Dokumentationspflichten im Mindestlohngesetz

Die KI-gestützte Gesetzesanalyse erfolgt in drei aufeinander aufbauenden Phasen.

In der ersten Phase erhält die KI15 einen spezifischen Prompt zur strukturierten Identifikation 

der Pflichten: „Analysiere das Mindestlohngesetz (MiLoG) und identifiziere alle Melde-, Be-

richts- und Nachweispflichten für Unternehmen. Gib für jede Pflicht an: Normzitat, Art der 

Pflicht, betroffene Unternehmen, Häufigkeit und geschätzten Zeitaufwand.“ Die KI durchsucht 

daraufhin systematisch das Gesetz und identifiziert zwei zentrale Belastungen.

Die erste Belastung betrifft § 17 Abs. 1 MiLoG16. Arbeitgeber müssen für geringfügig Be-

schäftigte (sog. Minijobber, monatliches Arbeitsentgelt im Jahr 2025 bis 556 Euro) sowie 

für Beschäftigte in bestimmten Branchen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

aufzeichnen. Die Aufzeichnung muss spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der 

Arbeitsleistung folgenden Kalendertages erfolgen und mindestens zwei Jahre aufbewahrt 

werden. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Betroffen 

sind nach § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz unter anderem das Baugewerbe, das Gast-

stätten- und Beherbergungsgewerbe, das Personenbeförderungsgewerbe, das Speditions-, 

Transport- und Logistikgewerbe, die Forstwirtschaft, das Messe- und Ausstellungsgewerbe 

sowie die Fleischwirtschaft. Die zweite Belastung resultiert aus § 13 MiLoG, der eine verschul-

densunabhängige Auftraggeberhaftung vorsieht. Unternehmen haften danach für Mindestlohn-

verstöße ihrer Nachunternehmer, was umfangreiche Compliance-Maßnahmen wie sorgfältige 

Vertragsgestaltung, regelmäßige Überprüfungen und eine lückenlose Dokumentation der 

Nachunternehmerketten erzwingt.

In der zweiten Phase prüft die KI, ob diese Pflichten über EU-Vorgaben hinausgehen. Sie analy-

siert hierzu die dem MiLoG zugrundeliegende Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte Aspekte 

der Arbeitszeitgestaltung.17 Der kritische Befund lautet: Die Arbeitszeitrichtlinie selbst schreibt 

keine Berichtspflicht vor, sondern regelt lediglich materielle Arbeitszeitgrenzen wie etwa die 

tägliche Mindestruhezeit von elf Stunden (Art. 3), die wöchentliche Mindestruhezeit von 24 

Stunden (Art. 5) oder die wöchentliche Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden 

(Art. 6). Erst durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 14.05.2019 wurde 

15	 Die Ausführungen zum Fallbeispiel sind Ergebnis der KI-Analyse. Verwendet wurde Claude Sonet 4.5 und Claude 
Opus des Entwicklers Anthropic. Der Autor hat keine inhaltlichen, nur redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

16	 § 17 Abs. 1 MiLoG in der Fassung vom 11.08.2014 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 28.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172). Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__17.
html (zuletzt abgerufen am 29.12.2025).

17	 Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04.11.2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung. Amtsblatt der Europäischen Union L 299 vom 18.11.2003, S. 9-19. Volltext verfügbar unter: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088 (zuletzt abgerufen am 29.12.2025).

https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__17.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088


44

klargestellt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Arbeitgeber zur Einführung eines „ob-

jektiven, verlässlichen und zugänglichen Systems“ zur Arbeitszeiterfassung zu verpflichten.18 

Der EuGH leitete diese Pflicht aus der Notwendigkeit ab, die in der Richtlinie garantierten 

Ruhezeiten und Arbeitszeitgrenzen effektiv durchzusetzen. Entscheidend ist jedoch, dass der 

EuGH den Mitgliedstaaten erheblichen Gestaltungsspielraum bei der konkreten Ausgestaltung 

einräumt.19

Hieraus ergibt sich, dass § 17 Abs. 1 MiLoG Gold-Plating-Elemente enthält. Die deutsche 

Regelung geht durch die spezifische Sieben-Tage-Frist für die Aufzeichnung über die Mindest-

vorgaben hinaus. Das EU-Recht gibt keine konkrete Frist vor. Auch die zweijährige Aufbewah-

rungspflicht findet keine Entsprechung im EU-Recht, das keine Aufbewahrungsdauer nennt. 

Hinzu kommt die branchenspezifische Ausweitung auf alle Beschäftigten in bestimmten 

Wirtschaftszweigen sowie die detaillierte Vorgabe „Beginn, Ende und Dauer", während das 

EU-Recht die Modalitäten der Erfassung bewusst offen lässt. Demgegenüber stellt § 13 MiLoG 

[Haftung des Auftraggebers] mit seinem Verweis auf § 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

keine Umsetzung von EU-Recht dar, sondern eine bewusste Entscheidung des deutschen Ge-

setzgebers zur Mindestlohndurchsetzung. Die Regelung ist ein klassisches Beispiel für Gold-

Plating. Ohne EU-rechtliche Notwendigkeit werden messbare Bürokratiekosten verursacht.

In der dritten Phase quantifiziert die KI das Einsparpotenzial bei § 17 MiLoG. Von der Be-

richtspflicht sind circa 5,2 Millionen Minijobber sowie mehrere Millionen Vollzeitbeschäftigte 

in den genannten Branchen betroffen.20 Bei einem durchschnittlichen Zeitaufwand von zehn 

bis 15 Minuten monatlich für Aufzeichnung und Kontrolle pro Beschäftigten ergibt sich bei 

konservativer Annahme von acht Millionen betroffenen Beschäftigten und zwölf Minuten 

monatlichem Aufwand eine Gesamtbelastung von 96 Millionen Arbeitsstunden jährlich. Bei 

angenommenen Personalkosten von 40 Euro pro Stunde entspricht dies etwa 3,8 Milliarden 

Euro jährlich. Das Reformpotenzial liegt bei 40 bis 60 Prozent dieser Summe, also bei 1,5 bis 

2,3 Milliarden Euro jährlich.

Erreicht werden könnte dies durch eine Verlängerung der Aufzeichnungsfrist von sieben auf 14 

Tage, eine Reduzierung der Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren auf ein Jahr, den Verzicht auf 

18	 EuGH, Urteil vom 14.05.2019, Rechtssache C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) gegen 
Deutsche Bank SAE, ECLI:EU:C:2019:402, Rn. 60: „Die Mitgliedstaaten müssen die Arbeitgeber daher verpflichten, 
ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzuführen, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer 
geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann.“ Volltext verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0055 (zuletzt abgerufen am 29.12.2025).

19	 Vgl. aaO, Rn. 63: „Dabei verfügen die Mitgliedstaaten über einen Spielraum bei der Festlegung der konkreten 
Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems, insbesondere der Form, die es annehmen soll.“

20	 Bundesagentur für Arbeit (2024): Statistik der geringfügigen Beschäftigung.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0055
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die tagesgenaue Aufzeichnung bei Minijobbern mit festen Arbeitszeiten sowie die Förderung 

digitaler, automatisierter Erfassungssysteme anstelle manueller Dokumentation. Diese Verein-

fachungen würden die Durchsetzung des Mindestlohns nicht gefährden, da die grundsätzliche 

Arbeitszeiterfassung erhalten blieben.

IV.	 Fazit und weiterführende Überlegungen

Die systematische Durchsuchung des gesamten Bundesrechts nach Berichts- und Nachweis-

pflichten übersteigt die Möglichkeiten herkömmlicher Methoden. KI kann diese Mammut-

aufgabe bewältigen und dabei nicht nur Pflichten identifizieren, sondern gleichzeitig deren 

Verhältnismäßigkeit bewerten und Fälle von Gold-Plating aufdecken.

Das vorliegende Fallbeispiel demonstriert exemplarisch, wie KI zur Identifikation von Büro-

kratiepotenzialen beiträgt. Der KI-Einsatz im Rahmen dieser Ausarbeitung beschränkte sich 

bewusst auf die Verwendung eines Prompts in einem relativ einfachen Anwendungsfall. 

Weitaus größere Effizienzgewinne verspricht der Einsatz spezialisierter KI-Agenten, das heißt 

autonomer Systeme, die weit über die reine Textgenerierung hinausgehen. Diese nutzen Large 

Language Models zwar als Kernkomponente, verfügen jedoch über die Fähigkeit zu eigenstän-

diger Planung, können mehrstufige Prozesse ausführen, externe Werkzeuge einbinden und 

iterativ mit Anwendern interagieren.

Das eigentliche Transformationspotenzial der KI für das Recht wird sich jedoch erst durch 

die Vektorisierung juristischer Inhalte entfalten. Vektorisierung übersetzt rechtliche Inhalte 

(Normen, Urteile, Verträge, juristische Argumentationen) in mathematisch verarbeitbare 

Vektoren. Diese Technologie steigert den Nutzen von KI um ein Vielfaches – nicht nur für den 

Bürokratieabbau, sondern für das gesamte Rechtswesen. Es ermöglicht Maschinen, mit recht-

lichen Konzepten zu rechnen, Ähnlichkeiten zwischen Regelungen zu erkennen und fundierte 

Vorhersagen zu treffen. Vektoren erschließen damit semantische Suchfunktionen und ermög-

lichen erstmals echte inhaltliche Vergleiche auf mathematischer Basis, was Zuverlässigkeit, 

Reproduzierbarkeit und Automatisierung rechtlicher Analysen revolutioniert.

Entscheidend ist jedoch der politische Wille, die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Geset-

zesänderungen umzusetzen. Der Bundesrat hat mit seiner Entschließung gegen Gold-Plating21 

einen wichtigen Schritt getan und die Modernisierungsagenda der Bundesregierung22 weist 

21	 Bundesrat, Entschließung gegen „Gold-Plating", BR-Drucksache 24/25 vom 14.02.2025.

22	 S. bereits unter Fn. 18.
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den weiteren Weg. Nun gilt es, diese Ansätze auf systematische Weise auf das gesamte nati-

onale Recht auszuweiten. KI kann hierzu einen erheblichen Beitrag leisten. Dies gelingt, wie 

hier gezeigt, bereits mit Hilfe von generativer beziehungsweise agentischer KI.

F.	 Glossar

Berichtspflichten sind Pflichten, bei denen Unternehmen Informationen aktiv an Behörden 

oder andere öffentliche Stellen übermitteln müssen. Sie dienen zu statistischen 

Zwecken oder dazu, regelmäßig oder anlassbezogen die Einhaltung von Vorschriften 

zu überwachen. 

Bundesdatenschutzgesetz ergänzt die DSGVO und regelt den Umgang mit personenbe-

zogenen Daten in Deutschland. Es werden die Gestaltungsspielräume der EU für die 

Mitgliedsstaaten genutzt, um Bürger vor dem Missbrauch ihrer persönlichen Daten 

zu schützen.

Dokumentationspflicht: Dies ist eine Pflicht, bei denen Unternehmen bestimmte Informationen 

aufzeichnen, speichern oder aufbewahren müssen, ohne sie unmittelbar an eine 

Behörde zu übermitteln. Sie dienen dem Nachweis über die Erfüllung gesetzlicher 

Anforderungen (z. B. Arbeitszeiten, Sicherheitsvorschriften, Hygiene, Buchhaltung) 

und bilden die Grundlage für mögliche spätere Kontrollen oder Prüfungen. 

DSGVO: Datenschutzgrundverordnung der EU gilt seit dem 25.05.2018. Ihr Ziel ist es, 

die Verarbeitung personenbezogener Daten zu vereinheitlichen, die Privatsphäre 

natürlicher Personen zu schützen und den freien Datenverkehr zu gewährleisten.

Erfüllungsaufwand: Der Erfüllungsaufwand umfasst den gesamten messbaren Zeitaufwand 

und die Kosten, die durch die Befolgung einer Vorschrift bei Bürgerinnen und Bürgern, 

Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen.

Gold-Plating: Es handelt sich um eine Übererfüllung bei der Umsetzung von EU-Richtlinien 

in nationales Recht und die Hinzufügung weiterer Auflagen. Es ist eine Verschärfung 

von EU-Richtlinien, die über die Mindestanforderungen der EU hinausgehen.

Informationspflichten: Vorgaben, nach denen Daten und sonstige Informationen für 

Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln sind 

(§ 2 Abs. 2 S. 2 Normenkontrollratsgesetz).

Nachweispflicht: Sie verpflichtet Unternehmen, bestimmte Informationen oder Unterlagen 

aktiv an Behörden zu übermitteln oder auf Verlangen vorzulegen, um zu beweisen, 

dass gesetzliche Anforderungen erfüllt worden sind. Im Gegensatz zur Berichtspflicht 

geht es hier um eine Bestätigung. Sie dient der aktiven Kontrolle durch Behörden.
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Normadressat: Dies bezeichnet in der Rechtswissenschaft die natürliche oder juristische 

Person, die von einer bestimmten rechtlichen Norm (Gesetz, Verordnung, Verwaltungs-

vorschrift etc.) verpflichtet oder begünstigt wird.

Once-Only-Prinzip: Bürger sowie Unternehmen müssen dieselben Daten und Nachweise nur 

einmal gegenüber der öffentlichen Verwaltung einreichen.

Schwellenwert: Ein Schwellenwert ist ein festgelegter Grenzwert, ab dem bestimmte An-

forderungen oder Verfahren gelten. Die Anhebung von Schwellenwerten reduziert 

bürokratischen Aufwand, indem kleinere Fälle von Verpflichtungen ausgenommen 

werden.

Sunset Clauses: Gesetze, die dazu führen, dass diese Vorschriften nach einer bestimmten 

Zeit ihre Gültigkeit verlieren, sofern keine explizite Entscheidung getroffen wird, die 

Vorschrift in ihrer ursprünglichen oder einer veränderten Form beizubehalten.

Verhältnismäßigkeitsprinzip: Das Gebot der Angemessenheit (auch als Verhältnismäßigkeit 

im engeren Sinne bezeichnet) fordert, dass staatliche Maßnahmen im Verhältnis zu 

dem verfolgten Ziel stehen. Das heißt, die Betroffenen dürfen durch die Maßnahme 

nicht in einem übermäßigen oder unangemessenen Maß belastet werden.23
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